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Aufgrund des

1. § 5 Abs. 3 Satz 2 des Betriebsprämien-
durchführungsgesetzes in der Fassung
vom 26. November 2010 (BGBl. I 
S. 1720) und 

2. § 3 Satz 1 und § 8 Abs. 2 der InVeKoS-
Verordnung vom 3. Dezember 2004
(BGBl. I S. 3194), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 15. April 2011
(eBAnz 2011 AT49 V1), in Verbindung
mit § 6 Abs.1 Nr. 2 und Abs. 5 Satz 1
des Marktorganisationsgesetzes in der
Fassung vom 24. Juni 2005 (BGBl. I 
S. 1847), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I 
S. 1934),

verordnet die Landesregierung:

§ 1

Dauergrünland in der 
Betriebsprämiendurchführung

Der in der Anlage 2 des Betriebsprä-
miendurchführungsgesetzes bestimmte
Wert für das Dauergrünland wird um 0,06
erhöht. 

§ 2

Flächenidentifizierungssystem

Das nach den in § 1 Abs. 1 Nr. 1 der
InVeKoS-Verordnung genannten Rechts-

akten der Europäischen Gemeinschaften
zu errichtende System zur Identifizierung
landwirtschaftlicher Parzellen wird auf
den Schlag nach § 3 Satz 1 Nr. 2 der InVe-
KoS-Verordnung gestützt.

§ 3

Mindestgröße landwirtschaftlicher 
Parzellen

Die Mindestgröße einer landwirt-
schaftlichen Parzelle nach § 8 Abs. 1 der
InVeKoS-Verordnung wird auf 0,1 Hektar
festgelegt.

§ 4

Aufhebung bisherigen Rechts

Die GAP-Ausführungsverordnung vom
24. April 2006 (GVBl. I S. 138, 161)1) wird
aufgehoben. 

§ 5

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft.
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*) GVBl. II 82-52
1) Hebt auf GVBl. II 82-50

Verordnung 
zur Ausführung von Bundesrecht und Rechtsvorschriften der 

Europäischen Gemeinschaften zur Gemeinsamen Agrarpolitik
(Betriebsprämienausführungsverordnung)*)

Vom 5. Juli 2011

Wiesbaden, den 5. Juli 2011

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  M i n i s t e r i n  f ü r  

B o u f f i e r U m w e l t ,  E n e r g i e ,  L a n d w i r t s c h a f t
u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z  

P u t t r i c h
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Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 11 Satz 7
des Finanzverwaltungsgesetzes in der
Fassung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846,
1202), zuletzt geändert durch Gesetz vom
8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768), in
Verbindung mit § 6 Nr. 2 der Delegations-
verordnung vom 12. Dezember 2007
(GVBl. I S. 859) verordnet der Minister
der Finanzen:

§ 1

(1) Die Hessische Bezügestelle nimmt
als Landesfamilienkasse für alle Beschäf-
tigten des Landes Aufgaben nach § 72
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes
wahr, soweit in Abs. 6 und 7 nichts Ab-
weichendes bestimmt ist. Sie kann die
Aufgaben der Familienkassen anderer ju-
ristischer Personen des öffentlichen
Rechts wahrnehmen.

(2) Die Beamtenversorgungskasse Kur-
hessen-Waldeck in Kassel kann für kom-
munale Körperschaften, Anstalten, Stif-
tungen und sonstige juristische Personen
des öffentlichen Rechts mit Sitz im Gebiet
des ehemaligen Regierungsbezirks Kassel
nach dem Stand vom 30. Juni 1974 als
Landesfamilienkasse Aufgaben nach § 72
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes
wahrnehmen.

(3) Die Versorgungskasse für die Be-
amten der Gemeinden und Gemeindever-
bände in Darmstadt kann für kommunale
Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und
sonstige juristische Personen des öffentli-
chen Rechts mit Sitz im Gebiet des ehe-
maligen Regierungsbezirks Darmstadt
nach dem Stand vom 5. Mai 1968 als Lan-
desfamilienkasse Aufgaben nach § 72
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes
wahrnehmen.

(4) Die Kommunalbeamten-Versor-
gungskasse Nassau in Wiesbaden kann
für kommunale Körperschaften, Anstal-
ten, Stiftungen und sonstige juristische
Personen des öffentlichen Rechts mit Sitz
im Gebiet des ehemaligen Regierungsbe-
zirks Wiesbaden nach dem Stand vom 
5. Mai 1968 als Landesfamilienkasse Auf-
gaben nach § 72 Abs. 1 des Einkommen-
steuergesetzes wahrnehmen.

(5) Die in Abs. 2 bis 4 genannten Ver-
sorgungskassen nehmen als Landesfami-
lienkassen Aufgaben nach § 72 Abs. 1 des
Einkommensteuergesetzes für die Versor-
gungsempfänger ihrer hessischen Mit-
glieder wahr.

(6) Die Universität Kassel als Bezüge-
stelle für die hessischen Hochschulen und
die Forschungsanstalt Geisenheim ist
Landesfamilienkasse für die Beschäftigen
des Landes Hessen an den hessischen
Hochschulen und der Forschungsanstalt
Geisenheim. Sie ist auch Landesfamilien-
kasse für die Beschäftigten des Landes,
die der Universitätsklinikum Gießen und
Marburg GmbH nach § 25a Abs. 5 des
Gesetzes für die hessischen Universitäts-
kliniken vom 26. Juni 2000 (GVBl. I 
S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21. Dezember 2010 (GVBl. I S. 617),
zugewiesen oder gestellt sind, wenn 
die Personalangelegenheiten von der
Universitätsklinikum Gießen und Mar-
burg GmbH wahrgenommen werden. Sie
kann für die Beschäftigten der Tech-
nischen Universität Darmstadt und 
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
Frankfurt am Main als Landesfamilien-
kasse Aufgaben nach § 72 Abs. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes wahrnehmen.

(7) Das Universitätsklinikum Frankfurt
am Main ist Landesfamilienkasse für sei-
ne Beschäftigten und die Beschäftigten
der Universität, die dem Universitätsklini-
kum nach § 22 Abs. 2 und 3 des Gesetzes
für die hessischen Universitätskliniken
zugewiesen oder gestellt sind, wenn 
die Personalangelegenheiten nach § 22 
Abs. 4 des Gesetzes für die hessischen
Universitätskliniken vom Universitätskli-
nikum wahrgenommen werden.

§ 2

(1) Die Übertragung der Aufgaben
nach § 1 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 4 und
Abs. 6 Satz 3 erfolgt durch schriftliche
Vereinbarung zwischen der übertragen-
den Familienkasse und der jeweiligen
Landesfamilienkasse.

(2) Im Falle des Abs. 1 tritt die jeweili-
ge Landesfamilienkasse nach Maßgabe
der Vereinbarung in die Rechtsstellung
der übertragenden Familienkasse ein.

(3) Die übertragende Familienkasse
zeigt die Übertragung der Aufgaben den
betroffenen Kindergeldberechtigten, dem
Bundeszentralamt für Steuern sowie dem
Hessischen Ministerium der Finanzen an.

§ 3

Die Hessische Landesfamilienkassen-
verordnung vom 9. Dezember 2008
(GVBl. I S. 1049)1) wird aufgehoben.

*) GVBl. II 320-192
1) Hebt auf GVBl. II 320-187

Verordnung
über die Einrichtung von Landesfamilienkassen im Land Hessen zur 

Wahrnehmung der Aufgaben nach § 72 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
(Hessische Landesfamilienkassenverordnung – HLFamKV)*)

Vom 21. Juni 2011
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§ 4

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2016 außer Kraft.

Wiesbaden, den 21. Juni 2011

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  d e r  F i n a n z e n  

D r.  S c h ä f e r
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Aufgrund des § 7 Abs. 2 und 3 des Ge-
setzes zum Staatsvertrag über die Errich-
tung einer gemeinsa men Einrichtung für
Hochschulzulassung vom 15. Dezember
2009 (GVBl. I S. 705) verordnet die Minis-
terin für Wissenschaft und Kunst:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Verga-
be von Studienplätzen durch die Hoch-
schulen des Lan des an Bewerberinnen
und Bewerber in Studiengängen, für die
Zulassungszahlen nach § 3 Abs. 1 des Ge-
setzes zum Staatsvertrag über die Errich-
tung einer gemeinsamen Einrichtung für
Hochschul zulassung festgesetzt sind, so-
weit nicht die Stiftung für Hochschulzu-
lassung (im Folgenden: Stiftung) nach
Art. 2 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 5 Nr. 1
des Staatsvertrages über die Errichtung
einer gemein samen Einrichtung für
Hochschulzulassung zuständig ist.

(2) Diese Verordnung gilt, soweit nach-
folgend nichts anderes bestimmt ist, für
deutsche Be werberinnen und Bewerber
sowie für die ausländischen oder staaten-
losen Bewerberinnen und Be werber, die
im Sinne dieser Verordnung Deutschen
gleichgestellt sind. Deutschen gleichge-
stellt sind hiernach:

1. Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum,

2. in der Bundesrepublik Deutschland
wohnende Kinder von Staatsangehöri-
gen eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder von Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, sofern
diese Staatsangehörigen in der Bun-
desrepublik Deutschland beschäftigt
sind oder waren,

3. in der Bundesrepublik Deutschland
wohnende andere Familienangehörige
von Staatsangehörigen eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Uni-
on oder von Vertrags staaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum im Sinne des Art. 2 Nr. 2
der Richtlinie 2004/38/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 (ABl. EU Nr. L 158
S. 77, Nr. L 229 S. 35, 2007 Nr. L 204 
S. 28), sofern diese Staatsangehöri gen
in der Bundesrepublik Deutschland
beschäftigt sind, sowie

4. sonstige ausländische Staatsangehöri-
ge oder Staatenlose, die eine in der

Bundesrepublik Deutschland oder an
einer deutschen Auslandsschule er-
worbene Hochschulzugangsberechti -
gung, die nicht ausschließlich nach
ausländischem Recht erworben wurde
(deutsche Hoch schulzugangsberechti -
gung), besitzen.

Wer die deutsche Staatsangehörigkeit ne-
ben einer ausländischen Staatsangehörig-
keit besitzt, wird nach den für Deutsche
geltenden Bestimmungen am Vergabe-
verfahren beteiligt. 

(3) Bei der Durchführung von Zulas-
sungsverfahren nach Art. 2 Nr. 1 des
Staatsvertrages über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-
zulassung können sich Hochschulen der
Dienstleistungen der Stiftung nach Art. 4
dieses Staatsvertrages bedienen. Die Ein-
zelheiten der Zu sammenarbeit zwischen
der Hochschule und der Stiftung sind von
diesen vertraglich festzulegen. Art. 15
Abs. 1 des Staatsvertrages über die Er-
richtung einer gemeinsamen Einrichtung
für Hochschulzu lassung bleibt unberührt.

(4) Zulassungsverfahren nach Abs. 3
können mit vergleichbaren Verfahren an-
derer Hoch schulen auch aus anderen
Ländern zu einem gemeinsamen Verfah-
ren (Dialogorientiertes Service verfahren)
verbunden werden. Soweit die Hochschu-
le mit der Vergabe von Studienplätzen in
zulas sungsbeschränkten Studiengängen
am Dialogorientierten Serviceverfahren
der Stiftung teilnimmt, erfolgt die Verga-
be der Studienplätze nach Maßgabe der
Anlage 1, soweit in dieser Verordnung
nichts anderes bestimmt ist.

(5) Für Studiengänge, deren Studien-
angebot in besonderer Weise auf auslän-
dische Studien bewerberinnen und Studi-
enbewerber ausgerichtet ist, deren Lehr-
veranstaltungen ganz oder zu einem we-
sentlichen Teil in einer ausländischen
Sprache abgehalten werden und die zu
einem im Ausland üblichen Hochschul-
grad führen, können die Hochschulen
durch Satzung von den §§ 5 und 9 Abs. 1
bis 4 abweichende Bestimmungen treffen.
§ 7 Abs. 3 Nr. 4 des Gesetzes zum Staats-
vertrag über die Errichtung einer gemein-
samen Einrichtung für Hochschulzulas-
sung bleibt unberührt.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieser Verordnung bedeu-
tet:

1. „deutsche Hochschule“
eine im Geltungsbereich des Grundge-
setzes für die Bundesrepublik
Deutschland gelegene Hochschule,*) GVBl. II 70-267

Verordnung
über die Vergabe von Studienplätzen in zulassungsbeschränkten 

Studiengängen durch die Hochschulen des Landes Hessen 
(Vergabeverordnung Hessen)*)

Vom 22. Juni 2011

Anlage 1
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2. „deutsche Hochschulzugangsberechti-
gung“
Hochschulzugangsberechtigung; aus-
genommen sind Hochschulzugangsbe-
rechtigungen, die ausschließlich nach
ausländischem Recht erworben wur-
den,

3. „Studienanfänger oder Studienanfän-
gerin“
wer in dem Studiengang, für den die
Zulassung zum ersten Fachsemester
beantragt wird, nicht an einer Hoch-
schule im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland immatrikuliert ist,

4. „Studiengang“
ein durch Prüfungs- oder Studienord-
nung geregeltes, auf einen bestimmten
berufs qualifizierenden Abschluss oder
ein bestimmtes Ausbildungsziel ge-
richtetes Studium eines oder mehrerer
Fächer,

5. „Studienort“
eine Hochschule oder ein Teil einer
Hochschule,

6. „Vergabeverfahren“
die auf einen Zulassungstermin (Som-
mersemester oder Wintersemester) be-
zogene Vergabe von Studienplätzen.

(2) Das Verfahren nach dieser Verord-
nung gilt für alle in dem gewählten Studi-
engang an der gewählten Hochschule
nicht immatrikulierten Bewerberinnen
und Bewerber, soweit für den Studien -
gang Zulassungszahlen festgesetzt sind
und der Studiengang nicht nach Art. 5
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 des
Staatsvertrages über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-
zu lassung in ein zentrales Vergabeverfah-
ren einbezogen ist.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die
in dem gewählten Studiengang bereits an
einer deut schen Hochschule immatriku-
liert sind oder waren, können ihre Zulas-
sung für diesen Studiengang nur nach
Maßgabe der Bestimmungen für die Ver-
gabe von Studienplätzen in höheren
Fachsemestern (§ 16) beantragen. § 4
Abs. 3 der Vergabeverordnung Stiftung
für Hochschulzulassung vom 20. Mai 2008
(GVBl. I S. 706), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 5. Mai 2011 (GVBl. I 
S. 197), bleibt unberührt.

§ 3

Frist und Form der Anträge, 
Ausschluss vom Verfahren

(1) Der Zulassungsantrag ist an die
Hochschule zu richten und muss für das
Sommersemes ter bis zum 15. Januar, für
das Wintersemester bis zum 15. Juli bei
der Hochschule eingegangen sein (Aus-
schlussfristen). Die Hochschule kann
durch Satzung für die Bewerbungen aus-
ländischer Staats angehöriger oder Staa-
tenloser früher endende Fristen festlegen.
Der Zulassungsantrag gilt nur für das
Vergabeverfahren, auf das er sich be-
zieht.

(2) Im Zulassungsantrag ist ein Studi-
engang der Hochschule zu wählen. Be-
werberinnen oder Bewerber können an
der jeweiligen Hochschule bis zu drei Zu-
lassungsanträge stellen; bei Bewerbun -
gen für Lehramtsstudiengänge sollen
auch die gewünschten Unterrichtsfächer
angegeben werden. Bewerberinnen und
Bewerber für ein Zweitstudium können
nur einen Zulassungsantrag stellen und
nur einen Studiengang benennen.

(3) Der Zulassungsantrag kann nur auf
eine im Zeitpunkt der Antragstellung be-
reits vorlie gende Berechtigung für den
gewählten Studiengang (Hochschulzu-
gangsberechtigung) gestützt wer den, so-
weit in Abs. 4 oder § 18 nichts anderes
bestimmt ist. Legt die Bewerberin oder
der Bewerber mehrere Hochschulzu-
gangsberechtigungen vor, so soll die
Hochschulzugangsberechtigung bezeich -
net werden, auf die der Zulassungsantrag
gestützt wird. Fehlt eine derartige Be-
zeichnung, wird dem Zulassungsantrag
die zuerst erworbene Hochschulzugangs-
berechtigung zugrunde gelegt.

(4) Ist der Nachweis eines abgeleiste-
ten Praktikums oder einer fachprakti-
schen Ausbildung Bestandteil der Hoch-
schulzugangsberechtigung, ist die Bewer-
bung auch zulässig, wenn der Zulas -
sungsantrag und alle für die Rangplatzbil-
dung bei der Studienplatzvergabe erfor-
derlichen Unterlagen bis zu den in Abs. 1
genannten Terminen der Hochschule vor-
liegen und die Bewerberin oder der Be -
werber durch eine Bescheinigung der
Praktikums- oder Ausbildungsstelle nach-
weist, dass das Prakti kum oder die fach-
praktische Ausbildung bis zum Beginn
der Lehrveranstaltungen des betreffen-
den Semesters abgeschlossen sein wird.

(5) Die Feststellung der Hochschulzu-
gangsberechtigung von Bewerberinnen
und Bewerbern mit ausländischen Vorbil-
dungsnachweisen für den gewählten Stu-
diengang erfolgt durch die Hoch schule
auf der Grundlage der Bewertungsvor-
schläge der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswe sen beim Sekretariat
der Ständigen Konferenz der Kultusminis-
ter der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland; das Nähere wird durch Ver-
waltungsvorschrift geregelt.

(6) Anträge, die die Bewerberin oder
der Bewerber nach dieser Verordnung er-
gänzend zum Zulassungsantrag stellen
kann, sind mit dem Zulassungsantrag zu
stellen.

(7) Die Hochschule bestimmt die Form
des Zulassungsantrages und der Anträge
nach Abs. 6. Sie bestimmt auch die Unter-
lagen, die den Anträgen mindestens bei-
zufügen sind, sowie deren Form. Sie ist
nicht verpflichtet, den Sachverhalt von
Amts wegen zu ermitteln.

(8) Solange der Verfahrensablauf dies
noch zulässt, kann die Hochschule nach-
träglich einge reichte Unterlagen berück-
sichtigen, wenn der Zulassungsantrag
fristgerecht auf dem von der Hoch schule
vorgesehenen Vordruck gestellt und un-



Nr. 14 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 14. Juli 2011 331

terschrieben ist und ein Studiengang ge-
wählt wurde.

(9) Bewerberinnen und Bewerber, die
die Bewerbungsfristen nach Abs. 1 ver-
säumt oder ihren Antrag nicht formge-
recht mit den erforderlichen Unterlagen
nach Abs. 7 und 8 gestellt haben, sind
vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.
Bewerberinnen und Bewerber, die bei ei-
ner Bewerbung für ein Sommersemester
bis zum 15. Januar, bei einer Bewerbung
für ein Wintersemester bis zum 15. Juli
das 55. Lebensjahr vollendet haben, wer-
den am Vergabeverfahren nur beteiligt,
wenn für das beabsichtigte Studium unter
Berücksichtigung der persönlichen Situa-
tion der Bewerberin oder des Bewerbers
schwerwiegende wissenschaftliche oder
berufliche Gründe sprechen.

§ 4

Verarbeitung 
personenbezogener Daten

(1) Die Hochschule darf im Rahmen
des Vergabeverfahrens folgende perso-
nenbezogene Daten der Bewerberinnen
und Bewerber verarbeiten:

1. zur Identifikation der Antragstellerin
oder des Antragstellers

a) Familiennamen,

b) frühere Namen,

c) Vornamen,

d) Tag und Ort der Geburt,

e) Geschlecht,

f) Wohnanschrift,

g) Ordnungsmerkmale der Stiftung,
insbesondere Identifikations- und 
Authentifizierungsnummer;

2. zur Verfahrensdurchführung

a) Art und Umfang des zum Studium
berechtigenden Qualifikationsnach-
weises (Hochschulzugangsberechti-
gung) sowie Tag und Ort seines Er-
werbs,

b) Gesamt- und Durchschnittsnote so-
wie Einzelnoten des zum Studium
berechtigenden Qualifikationsnach-
weises (Hochschulzugangsberechti-
gung),

c) Ergebnis eines Verfahrens nach 
§ 54 Abs. 4 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes vom 14. Dezember
2009 (GVBl. I S. 666), geändert
durch Gesetz vom 21. Dezember
2010 (GVBl. I S. 617),

d) gewählter Studiengang,

e) Angaben zur Einschreibung in dem
gewählten Studiengang an einer
anderen Hochschule,

f) Zeiten eines Studiums an einer
deutschen Hochschule,

g) Abschluss eines Studiums an einer
deutschen Hochschule oder im
Ausland,

h) Staatsangehörigkeit, gegebenen-
falls Staatsangehörigkeit der Eltern
und Beschäftigungsnachweis der
Eltern,

i) Nachweis einer fachpraktischen
Ausbildung nach § 3 Abs. 4,

j) Angaben über Tätigkeiten nach § 7
Abs. 1,

k) Angaben nach § 8 Abs. 4,

l) Angaben nach § 9 Abs. 4,

m) Angaben nach § 15,

n) elektronische Anschrift (E-Mail-
Adresse);

3. zur Bearbeitung der Fälle nach § 8
Abs. 3 und 4 und von Anträgen nach 
§ 10 Abs. 3 sowie nach den §§ 11, 13,
16 und 18

a) Zeitpunkt eines Berufsabschlusses,

b) Zeiten einer Berufstätigkeit nach
Erwerb der Hochschulzugangsbe-
rechtigung,

c) Gründe und Umfang der Verbesse-
rung von Durchschnittsnote oder
Wartezeit,

d) besondere soziale, familiäre und
wirtschaftliche Gründe nach den 
§§ 11 oder 16,

e) Ergebnis des Erststudiums und
Gründe für das Zweitstudium nach
§ 13,

f) erforderliche Angaben nach § 18.

(2) Die Hochschule darf die nach 
Abs. 1 aufgezeichneten Daten nur im
Rahmen der dort ge nannten Zwecke ver-
arbeiten; sie sind spätestens zwölf Mona-
te nach Ende des jeweiligen Semesters,
für das das Vergabeverfahren durchge-
führt worden ist, zu löschen. Die Daten
nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 dürfen auch zum
Zweck der Immatrikulation, soweit die
dort bezeichneten Daten erhoben wer-
den, weiterverarbeitet werden.

(3) Andere als die in Abs. 1 genannten
personenbezogenen Daten dürfen nur mit
Einwilligung der Bewerberin oder des Be-
werbers nach § 7 Abs. 2 des Hessischen
Datenschutzgesetzes in der Fassung vom
7. Januar 1999 (GVBl. I S. 98) verarbeitet
werden.

§ 5

Quoten im Auswahlverfahren

(1) Von den für das erste Fachsemester
festgesetzten Zulassungszahlen in einem
Studien gang, der zu einem ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss führt, sind
vorweg zehn vom Hundert abzuziehen
für die Zulassung von ausländischen
Staatsangehörigen und Staatenlosen, die
nicht nach § 1 Abs. 2 Deutschen gleichge-
stellt sind, soweit nachfolgend nichts an-
deres bestimmt ist. Nach Durchführung
des Vergabeverfahrens verfügbar geblie-
bene Studienplätze werden der Quote
nach Abs. 3 Nr. 2 hinzugerechnet.
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(2) Über den Abzug nach Abs. 1 Satz 1
hinaus sind von der Gesamtzahl der für
ein erstes Fachsemester festgesetzten Zu-
lassungszahlen, vermindert um die Zahl
der aufgrund früheren Zulas sungsan -
spruchs nach § 7 Abs. 1 vorab auszuwäh-
lenden Bewerberinnen und Bewerber,
vorweg abzu ziehen:

1. fünf vom Hundert für Fälle außerge-
wöhnlicher Härte,

2. drei vom Hundert für die Auswahl der
Bewerberinnen und Bewerber für ein
Zweitstudium,

3. zwei vom Hundert für die Auswahl
von Bewerberinnen und Bewerbern,
die in einem noch nicht abgeschlosse-
nen Studiengang die Qualifikation für
das gewählte Studium nach § 54 
Abs. 3 Satz 2 und 3 des Hessischen
Hochschulgesetzes erwerben (eine der
fachgebundenen Hochschulreife ent-
sprechende Qualifikation).

Für jede Quote nach Satz 1 muss mindes-
tens ein Studienplatz zur Verfügung ge-
stellt werden, wenn in der entsprechen-
den Quote mindestens eine Bewerberin
oder ein Bewerber zu berücksichtigen ist.
Nach Durchführung des Vergabeverfah-
rens verfügbar gebliebene Studienplätze
werden der Quote nach Abs. 3 Nr. 1 hin-
zugerechnet.

(3) Die verbleibenden Studienplätze
werden vergeben:

1. zu 20 vom Hundert an Bewerberinnen
und Bewerber, die nach Wartezeit aus-
gewählt werden,

2. zu 80 vom Hundert an Bewerberinnen
und Bewerber, die nach dem Ergebnis
eines von der Hochschule durchzufüh-
renden Auswahlverfahrens nach § 4
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes zum
Staatsvertrag über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulas sung ausgewählt werden.

(4) Bei der Berechnung der in den ein-
zelnen Quoten nach Abs. 1 bis 3 jeweils
verfügbaren Studienplätze eines Studien-
gangs ist kaufmännisch zu runden; die
Summe aller Quoten muss dabei mindes-
tens der festgesetzten Zulassungszahl des
Studiengangs entsprechen. Die Quoten
nach Abs. 3 werden nur gebildet, wenn
die Zahl der Bewerberinnen und Bewer-
ber die Zahl der im Rahmen die ser Quo-
ten verfügbaren Studienplätze übersteigt.

§ 6

Ablauf des Vergabeverfahrens

(1) Dem Vergabeverfahren wird die je-
weils festgesetzte Zulassungszahl, erwei-
tert um einen Überbuchungsfaktor, zu-
grunde gelegt. Der Überbuchungsfaktor
wird von der Hochschule entspre chend
der voraussichtlichen Quote nicht ange-
nommener Zulassungsbescheide be-
stimmt.

(2) Ergibt sich nach Ablauf der jeweili-
gen Ausschlussfrist nach § 3 Abs. 1 
Satz 1, dass die Zahl der Bewerbungen

für einen Studiengang die Zulassungszahl
nach Abs. 1 nicht erreicht, so ist ein Ver-
gabeverfahren nach dieser Verordnung
insoweit nicht durchzuführen.

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerbe-
rinnen und Bewerber die für einen Studi-
engang festge setzte Zulassungszahl nach
Abs. 1 und erfüllen diese die Vorausset-
zung für die Berücksichtigung auf den
einzelnen nach § 5 Abs. 2 und 3 zu bil-
denden Ranglisten, werden die zuzulas-
senden Bewerbe rinnen und Bewerber auf
allen diesen Ranglisten in folgender Rei-
henfolge berücksichtigt:

1. Auswahl aufgrund früheren Zulas-
sungsanspruchs nach einem Dienst 
(§ 7),

2. Auswahl aufgrund einer der fachge-
bundenen Hochschulreife entspre-
chenden Qualifikation (§ 5 Abs. 2 
Nr. 3, § 12) und Auswahl für ein Zweit-
studium (§ 13),

3. Auswahl nach Wartezeit (§ 8),

4. Auswahl nach Härtegesichtspunkten
(§ 11),

5. Auswahl nach dem Ergebnis eines von
der Hochschule durchzuführenden
Auswahlverfahrens (§ 9).

(4) Sind nach der Durchführung des
Vergabeverfahrens weitere Studienplätze
in den Quoten nach § 5 verfügbar, wer-
den diese in Nachrückverfahren nach 
§ 20 vergeben.

§ 7

Auswahl aufgrund früheren 
Zulassungsanspruchs 

nach einem Dienst

(1) Bewerberinnen oder Bewerber, die

1. eine Dienstpflicht nach Art. 12a Abs. 1
oder 2 des Grundgesetzes für die Bun-
desrepublik Deutschland erfüllt oder
eine solche Dienstpflicht oder eine ent-
sprechende Dienstleistung auf Zeit bis
zur Dauer von drei Jahren übernom-
men haben,

2. mindestens zwei Jahre Entwicklungs-
dienst nach dem Entwicklungshelfer-
Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I 
S. 549), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I 
S. 2954), geleistet haben,

3. ein freiwilliges soziales Jahr oder ein
freiwilliges ökologisches Jahr nach
dem Jugendfreiwilligendienstegesetz
vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842) oder
im Rahmen eines von der Bundesre-
gierung geförderten Modellprojekts
geleistet haben,

4. ein Kind unter 18 Jahren oder einen
pflegebedürftigen sonstigen Angehöri-
gen bis zur Dauer von drei Jahren be-
treut oder gepflegt haben,

(Dienst) werden in dem im Zulassungsan-
trag genannten Studiengang aufgrund
früheren Zulassungs anspruchs vorab aus-
gewählt, wenn sie für diesen Studiengang
zu Beginn oder während eines Diens tes
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für diese Hochschule zugelassen worden
sind oder wenn zu Beginn oder während
eines Dienstes für diesen Studiengang an
der jeweiligen Hochschule keine Zulas-
sungszahlen festgesetzt waren. Der von
einer oder einem nach § 1 Abs. 2 Deut-
schen gleichgestellten ausländischen
Staatsangehörigen oder Staatenlosen ge-
leistete Dienst steht einem Dienst nach
Satz 1 gleich, wenn er mit diesem Dienst
vergleichbar ist.

(2) Die Zulassung nach Abs. 1 Satz 1
muss spätestens zum zweiten Vergabe-
verfahren bean tragt werden, das nach Be-
endigung des Dienstes durchgeführt wird.
Ist der Dienst noch nicht beendet, ist
durch Bescheinigung glaubhaft zu ma-
chen, dass der Dienst bei einer Bewer-
bung für das Sommer semester bis zum
30. April oder bei einer Bewerbung für
das Wintersemester bis zum 31. Oktober
beendet sein wird; bei der Bewerbung für
einen Studiengang an einer Fachhoch-
schule tritt an die Stelle dieser Termine
für das Sommersemester der 15. März
und für das Wintersemester der 1. Okto -
ber.

(3) Wird die Festlegung einer Rangfol-
ge zwischen den aufgrund früheren Zu-
lassungsan spruchs nach einem Dienst
Auszuwählenden erforderlich, entschei-
det das Los.

(4) Wer aufgrund einer gerichtlichen
Entscheidung zuzulassen ist, die sich auf
ein bereits ab geschlossenes Vergabever-
fahren bezieht, steht den Bewerberinnen
und Bewerbern gleich, die vor weg auf-
grund früheren Zulassungsanspruchs
nach einem Dienst auszuwählen sind. Die
Zulassung ist zurückzunehmen, wenn die
gerichtliche Entscheidung aufgehoben
oder entsprechend geändert wird.

§ 8

Auswahl nach Wartezeit

(1) Die Rangfolge der Bewerberinnen
und Bewerber wird durch die Zahl der
Halbjahre seit dem Erwerb der Hoch-
schulzugangsberechtigung bestimmt. Es
zählen nur volle Halbjahre vom Zeit punkt
des Erwerbs der Hochschulzugangsbe-
rechtigung bis zum Beginn des Semes-
ters, für das die Zulassung beantragt
wird. Halbjahre sind die Zeit vom 1. April
bis zum 30. September eines Jahres (Som-
mersemester) und die Zeit vom 1. Okto-
ber bis zum 31. März des folgenden Jah-
res (Winterse mester); bei den Fachhoch-
schulen liegen diese Termine jeweils um
einen Monat früher.

(2) Wird der Zeitpunkt des Erwerbs der
Hochschulzugangsberechtigung nicht
nachgewiesen, wird die Zahl der Halbjah-
re seit dem Erwerb der Hochschulzu-
gangsberechtigung nicht berücksichtigt.

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen
Person liegenden, nicht selbst zu vertre-
tenden Grün den daran gehindert gewe-
sen zu sein, die Hochschulzugangsbe-
rechtigung zu einem früheren Zeit punkt
zu erwerben, wird auf Antrag mit dem

früheren Zeitpunkt des Erwerbs der
Hochschulzugangs berechtigung berück-
sichtigt.

(4) Die Zahl der Halbjahre nach Abs. 1
wird erhöht um

1. eins für je sechs Monate Berufsausbil-
dung, höchstens jedoch um zwei Halb-
jahre, wenn die Bewerberin oder der
Bewerber damit vor dem Erwerb der
Hochschulzugangsberechtigung ei nen
berufsqualifizierenden Abschluss au-
ßerhalb der Hochschule erlangt hat,
der nicht Vor aussetzung für den Er-
werb der Hochschulzugangsberechti-
gung war, und die Hochschulzu -
gangsberechtigung vor dem 16. Juli
2008 erworben worden ist; ist die
Hochschulzugangsbe rechtigung vor
dem 16. Juli 2004 erworben worden,
wird die Zahl der Halbjahre um bis zu
vier erhöht; dies gilt entsprechend,
wenn die Bewerberin oder der Bewer-
ber aus den in § 7 Abs. 1 genannten
Gründen daran gehindert war, vor
dem Erwerb der Hochschulzugangsbe-
rechti gung einen berufsqualifizieren-
den Abschluss außerhalb der Hoch-
schule zu erlangen,

2. eins, wenn die Bewerberin oder der
Bewerber nach dem Erwerb der Hoch-
schulzu gangsberechtigung einen be-
rufsqualifizierenden Abschluss außer-
halb der Hochschule erlangt oder eine
Berufstätigkeit von mindestens drei-
jähriger Dauer ausgeübt hat, sofern
die Be rufsausbildung oder die Berufs-
tätigkeit vor dem 16. Januar 1998 auf-
genommen worden ist,

3. eins, wenn die Bewerberin oder der
Bewerber nach dem Erwerb der Hoch-
schulzu gangsberechtigung

a) wegen der Erfüllung von Unter-
haltspflichten,

b) aus den in § 7 Abs. 1 genannten
Gründen,

c) wegen Krankheit oder

d) aus sonstigen, in der eigenen Per-
son liegenden, nicht selbst zu ver-
tretenden Gründen

daran gehindert war, einen berufsqualifi-
zierenden Abschluss außerhalb der Hoch-
schule zu erlangen oder eine Berufstätig-
keit von mindestens dreijähriger Dauer
auszuüben, sofern der berufsqualifizie -
rende Abschluss oder die Berufstätigkeit
zu einer Erhöhung der Halbjahre nach 
Nr. 2 geführt hätte. Der berufsqualifizie-
rende Abschluss und die Berufstätigkeit
müssen spätestens innerhalb der Nach-
frist nach § 3 Abs. 8 abgeschlossen und
nachgewiesen sein.

(5) Ein berufsqualifizierender Ab-
schluss nach Abs. 4 liegt vor bei

1. Ausbildungsberufen, die in dem Ver-
zeichnis der anerkannten Ausbil-
dungsberufe nach § 90 Abs. 3 Nr. 3 des
Berufsbildungsgesetzes vom 23. März
2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt geän dert
durch Gesetz vom 5. Februar 2009
(BGBl. I S. 160), enthalten sind,
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2. einer Berufsausbildung an einer staat-
lichen oder staatlich anerkannten Be-
rufsfachschule oder Fachschule,

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im
einfachen oder mittleren Dienst der öf-
fentlichen Verwal tung oder

4. einer nach Art. 37 Abs. 1 oder 3 des Ei-
nigungsvertrages vom 31. August 1990
(BGBl. Il S. 885, 889) den Nr. 1 bis 3
gleichzustellenden Berufsausbildung.

Ein berufsqualifizierender Abschluss mit
zweijähriger Ausbildungsdauer vor dem
Erwerb der Hoch schulzugangsberech -
tigung gilt als nachgewiesen, wenn die
Bewerberin oder der Bewerber die Hoch -
schulzugangsberechtigung an einem
Abendgymnasium, an einem Institut zur
Erlangung der Hoch schulreife (Kolleg)
oder aufgrund einer im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland abgelegten Prü-
fung über die Befähigung zum Hoch-
schulstudium ohne Reifezeugnis oder für
den Hochschulzugang be sonders befähig-
ter Berufstätiger erworben hat.

(6) Von der Zahl der Halbjahre, die
sich nach den Abs. 1 bis 4 ergeben, wird
die Zahl der Halbjahre abgezogen, in de-
nen die Bewerberin oder der Bewerber an
einer deutschen Hochschule immatriku-
liert war.

§ 9

Auswahl nach dem Ergebnis eines 
von der Hochschule durchzuführenden

Auswahlverfahrens nach § 4 Abs. 1 
Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des 
Gesetzes zum Staatsvertrag über 

die Errich tung einer gemeinsamen 
Einrichtung für Hochschulzulassung

(1) Am Auswahlverfahren der Hoch-
schulen nach § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des
Gesetzes zum Staatsvertrag über die Er-
richtung einer gemeinsamen Einrichtung
für Hochschulzulassung wird nicht betei-
ligt, wer

1. unter die Quote nach § 5 Abs. 1 fällt
oder

2. nach § 6 Abs. 2 und 3 Nr. 1 bis 4 von
der Hochschule zugelassen worden ist.

(2) Die Auswahlentscheidung der
Hochschule im Rahmen des Verfahrens
nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 des Gesetzes zum Staatsvertrag
über die Errichtung einer gemeinsamen
Einrichtung für Hochschulzulassung ist zu
treffen

1. nach dem Grad der in der Hochschul-
zugangsberechtigung ausgewiesenen
Qualifikation (Durchschnittsnote),

2. nach einer Gewichtung der in der
Hochschulzugangsberechtigung aus-
gewiesenen Leistungen in Fächern,
die über die fachspezifische Eignung
für den gewählten Studiengang beson-
deren Aufschluss geben,

3. nach dem Ergebnis eines fachspezifi-
schen Studierfähigkeitstests,

4. nach der Art einer Berufsausbildung,
praktischen Tätigkeiten oder studien-

relevanten außerschulischen Leistun-
gen, die über die Eignung für den ge-
wählten Studiengang besonde ren Auf-
schluss geben können,

5. nach dem Ergebnis eines von der
Hochschule durchzuführenden Aus-
wahlgesprächs mit den Bewerberinnen
und Bewerbern, das Aufschluss über
die Motivation und Eignung für den
ge wählten Studiengang und den ange-
strebten Beruf geben soll, oder

6. aufgrund einer Verbindung von
Maßstäben nach Nr. 1 bis 5.

In die Auswahlentscheidung sind mindes-
tens zwei Auswahlmaßstäbe nach Satz 1
Nr. 1 bis 5 einzu beziehen. Bei der Aus-
wahlentscheidung der Hochschule muss
dem Grad der Qualifikation in jedem Ein-
zelfall ein maßgeblicher Einfluss gegeben
werden.

(3) Die Zahl der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an Auswahlverfahren nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes zum Staats-
vertrag über die Errichtung einer gemein-
samen Einrichtung für Hochschul -
zulassung kann begrenzt werden. In die-
sem Fall entscheidet die Hochschule über
die Teilnahme nach einem der in Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Maßstäbe,
nach dem Grad der Ortspräferenz oder
nach einer Verbindung dieser Maßstäbe.
In Auswahlverfahren nach § 4 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 des Ge setzes zum Staatsver-
trag über die Errichtung einer gemeinsa-
men Einrichtung für Hochschulzulassung
kann nur die Zahl der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an einem Auswahlge-
spräch auf das Dreifache der Zahl der
hiernach zu vergebenden Studienplätze
begrenzt werden. In diesem Fall entschei-
det die Hochschule über die Teilnahme
nach einem der in Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4
genannten Maßstäbe oder nach einer
Verbindung dieser Maßstäbe.

(4) Die Hochschule kann von den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern am Aus-
wahlverfahren der Hochschule die Vorla-
ge weiterer für die Verfahrensdurchfüh-
rung notwendiger Unterlagen verlan gen.

(5) Die Einzelheiten des Auswahlver-
fahrens, insbesondere die Entscheidung
über die Aus wahlkriterien nach Abs. 2,
regelt die Hochschule durch Satzung. Die
Satzung muss für das Vergabe verfahren
zu einem Wintersemester spätestens bis
zum 15. Mai des Jahres, für ein Vergabe-
verfahren zu einem Sommersemester spä-
testens bis zum 15. November des Vorjah-
res öffentlich bekannt ge macht und in
Kraft getreten sein.

(6) Die Entscheidung über die Aus-
wahl trifft die Präsidentin oder der Präsi-
dent der Hoch schule. Für jeden Studien-
gang, in dem die Auswahlentscheidung
der Hochschule unter Berücksichti gung
des Auswahlkriteriums nach Abs. 2 Satz 1
Nr. 5 erfolgt, wird zur Vorbereitung der
Entscheidung nach Satz 1 mindestens ei-
ne Auswahlkommission eingesetzt, die
aus mindestens zwei Mitgliedern besteht,
die der Gruppe der Professorinnen und
Professoren angehören.
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(7) Sofern für Studiengänge, für die
Zulassungszahlen festgesetzt sind, keine
Regelungen nach Abs. 5 durch die Hoch-
schule getroffen worden sind, erfolgt die
Vergabe der Studienplätze im Rahmen
des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 und
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes zum
Staatsver trag über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-
zulassung nach Maßgabe der Quoten des
§ 5 Abs. 3. Die Rangfolge der Bewerberin-
nen und Bewerber in der Quote nach § 5
Abs. 3 Nr. 2 wird ausschließlich nach 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 10
bestimmt.

§ 10

Auswahl nach dem Grad
der Qualifikation

(1) Die Rangfolge der Bewerberinnen
und Bewerber wird durch die Durch-
schnittsnote be stimmt. Die Einzelheiten
zur Ermittlung und zum Nachweis der
Durchschnittsnote ergeben sich aus Anla-
ge 2.

(2) Wer keine Durchschnittsnote nach-
weist, wird hinter die letzte Bewerberin
oder den letzten Bewerber mit feststellba-
rer Durchschnittsnote eingeordnet.

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen
Person liegenden, nicht selbst zu vertre-
tenden Grün den daran gehindert gewe-
sen zu sein, eine bessere Durchschnitts-
note zu erreichen, wird auf Antrag mit der
besseren Durchschnittsnote berücksich-
tigt.

§ 11

Auswahl nach Härtegesichtspunkten

Die nach Härtegesichtspunkten zu
vergebenden Studienplätze werden auf
Antrag an Bewer berinnen und Bewerber
vergeben, für die die Nichtzulassung in
dem im Zulassungsantrag genannten Stu-
diengang eine außergewöhnliche Härte
bedeuten würde. Eine außergewöhnliche
Härte liegt vor, wenn besondere soziale
oder familiäre Gründe in der Person der
Bewerberin oder des Bewerbers die sofor-
tige Aufnahme des Studiums zwingend
erfordern. Die Rangfolge der Bewerberin-
nen und Bewer ber wird von der Hoch-
schule nach dem Grad der außergewöhn-
lichen Härte bestimmt.

§ 12

Auswahl der Bewerberinnen und
Bewerber mit einer 

Hochschulzugangsberechtigung nach 
§ 54 Abs. 3 Satz 2 des 

Hessischen Hochschulgesetzes

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die
ihre Qualifikation für den gewählten Stu-
diengang nach § 54 Abs. 3 Satz 2 des
Hessischen Hochschulgesetzes erworben
haben (eine der fachgebundenen Hoch-
schulreife entsprechenden Qualifikation),
können nicht im Rahmen der Quoten
nach § 5 Abs. 3 ausgewählt werden. Die
Rangfolge der Bewerberinnen und Be-

Anlage 2

Anlage 3

werber wird durch die Durchschnitts note
der Hochschulzugangsberechtigung nach
Satz 1 bestimmt.

(2) Die Durchschnittsnote der Hoch-
schulzugangsberechtigung nach Abs. 1
muss im Rahmen eines sechsstufigen No-
tensystems auf eine Stelle nach dem
Komma bestimmt sein und durch eine be-
sondere Bescheinigung von einer für die
Notengebung oder Zeugniserteilung 
autorisierten Stelle derjenigen Einrich-
tung nachgewiesen werden, an der 
die Hochschulzugangsberechtigung er-
worben wurde.

(3) Wer keine Durchschnittsnote nach-
weist, wird hinter die letzte Bewerberin
oder den letzten Bewerber mit feststellba-
rer Durchschnittsnote eingeordnet.

§ 13

Auswahl der Bewerberinnen und 
Bewerber für ein Zweitstudium

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die
bereits ein Studium in einem anderen
Studiengang an einer deutschen Hoch-
schule erfolgreich abgeschlossen haben
(Erststudium), können nicht im Rah men
der Quoten nach § 5 Abs. 3 ausgewählt
werden.

(2) Die Rangfolge der Bewerberinnen
und Bewerber wird durch eine Messzahl
bestimmt, die aus dem Ergebnis der Ab-
schlussprüfung des Erststudiums und dem
Grad der Bedeutung der Gründe für das
Zweitstudium ermittelt wird. Die Einzel-
heiten zur Ermittlung der Messzahl erge-
ben sich aus Anlage 3.

§ 14

Ranggleichheit

(1) Besteht bei der Auswahl nach dem
Grad der Qualifikation Ranggleichheit,
bestimmt sich die Rangfolge nach den Be-
stimmungen über die Auswahl nach War-
tezeit. Besteht bei der Auswahl nach War-
tezeit oder bei der Auswahl nach dem Er-
gebnis eines von der Hochschule durch-
zuführenden Auswahlverfahrens Rang-
gleichheit, bestimmt sich die Rangfolge
nach den Bestimmungen über die Aus-
wahl nach dem Grad der Qualifikation.

(2) Besteht danach noch Ranggleich-
heit oder besteht bei der Auswahl in den
übrigen Quoten Ranggleichheit, werden
von den Bewerberinnen und Bewerbern
diejenigen vorrangig ausgewählt, die zu
dem Personenkreis nach § 7 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 4 gehören und durch Bescheini-
gung glaubhaft machen, dass sie ihren
Dienst in vollem Umfang abgeleistet ha-
ben oder bei einer Bewerbung für das
Sommersemester spätestens zum 30. April
und bei einer Bewerbung für das Winter-
semester spätes tens zum 31. Oktober in
vollem Umfang abgeleistet haben wer-
den, oder glaubhaft machen, dass sie eine
Tätigkeit nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis
zu den genannten Zeitpunkten mindes-
tens neun Mo nate ausgeübt haben wer-
den; im Übrigen entscheidet bei Rang-
gleichheit das Los.
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§ 15

Zulassung von 
ausländischen Staatsangehörigen

(1) Ausländische Staatsangehörige
oder Staatenlose, die nicht nach § 1 
Abs. 2 Deutschen gleichgestellt sind, wer-
den im Rahmen der Quote nach § 5 
Abs. 1 Satz 1 vorrangig nach dem Grad
der Qualifikation, der sich aus dem zum
Zugang berechtigenden Zeugnis ergibt,
ausgewählt. Die Hochschule kann durch
Satzung bestimmen, dass die Studienplät-
ze auch nach dem Ergebnis eines Aus-
wahlverfahrens vergeben werden, in dem
die Auswahlkriterien nach § 9 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 bis 6 ergänzend Anwendung
finden. Daneben können für den im Zu-
lassungsantrag genannten Studiengang
besondere Umstände berücksichtigt wer-
den, die für die Zulassung der Bewerbe-
rin oder des Bewer bers sprechen. Als ein
solcher Umstand ist insbesondere anzuse-
hen, wenn die Bewerberin oder der Be-
werber

1. die Hochschulzugangsberechtigung aus-
schließlich nach ausländischem Recht
an einer deut schen Auslandsschule er-
worben hat,

2. die Bewilligung eines Stipendiums
durch eine öffentlich finanzierte deut-
sche Einrichtung nach weist,

3. Förderungsleistungen aufgrund zwi-
schenstaatlicher Verträge oder Hoch-
schulvereinbarungen erhält,

4. in der Bundesrepublik Deutschland als
Asylberechtigte oder Asylberechtigter
anerkannt ist,

5. aus einem Land kommt, in dem es kei-
ne Ausbildungsstätten für den gewähl-
ten Studiengang gibt, oder

6. einer deutschsprachigen Minderheit
im Ausland angehört.

(2) Ausländischen und staatenlosen
Bewerberinnen und Bewerbern nach 
Abs. 1 Satz 1, die vor Aufnahme ihres
Studiums eine Feststellungsprüfung oder
eine deutsche Sprachprüfung ablegen
müssen, kann die Hochschule im Rahmen
der Quote nach § 5 Abs. 1 Satz 1 einen
Studienplatz für den nach Bestehen der
jeweiligen Prüfung nächstmöglichen Zu-
lassungstermin zusagen. Die Zusage er-
lischt, wenn die betreffende Prüfung nicht
bestanden ist.

(3) Ausländische und staatenlose Be-
werberinnen und Bewerber, denen die
Hochschule nach Abs. 2 einen Studien-
platz zugesagt hat, haben den Vorrang
vor anderen ausländischen Staatsange -
hörigen oder Staatenlosen im Sinne des
Abs. 1 Satz 1.

(4) Die Hochschule berücksichtigt bei
der Erteilung von Zusagen nach Abs. 2,
dass angemes sene Zulassungschancen
auch für Bewerberinnen und Bewerber
ohne Studienplatzzusage verblei ben. Im
Übrigen trifft sie ihre Entscheidung nach
Abs. 1 bis 3 nach pflichtgemäßem Ermes-
sen; zwi schenstaatliche Vereinbarungen

und Vereinbarungen zwischen Hochschu-
len sind zu berücksichtigen.

(5) Ausländische Staatsangehörige und
staatenlose Bewerberinnen und Bewerber
nach Abs. 1 dürfen in den übrigen Quo-
ten nach § 5 Abs. 2 und 3 nicht ausge-
wählt werden.

§ 16

Besondere Bestimmungen für die 
Vergabe von Studienplätzen in 

höheren Fachsemestern

(1) Sind in einem Studiengang an einer
Hochschule Zulassungszahlen für höhere
als das erste Fachsemester festgesetzt,
werden freie Studienplätze in entspre-
chenden Semestern der Regel studienzeit
von der Hochschule an die Bewerberin-
nen und Bewerber vergeben, die die Vo-
raussetzun gen für die Aufnahme in das
betreffende höhere Fachsemester erfül-
len.

(2) Voraussetzung für die Zulassung zu
einem bestimmten höheren Fachsemester
in der Re gelstudienzeit ist, dass die Be-
werberin oder der Bewerber die hierfür
nach Studien- oder Prüfungsord nung vor-
geschriebenen Leistungen erbracht hat
oder bisherige Studien- und Prüfungsleis-
tungen nach Maßgabe des § 18 Abs. 5 des
Hessischen Hochschulgesetzes von der
nach Prüfungsordnung zu ständigen Stelle
anerkannt worden sind; § 18 Abs. 6 des
Hessischen Hochschulgesetzes bleibt un-
be rührt.

(3) Die Zahl der freien Studienplätze
ergibt sich für das jeweilige Fachsemester
der Regelstu dienzeit aus der Differenz
zwischen der festgesetzten Zulassungs-
zahl und der Zahl der die sem Fach -
semester zuzuordnenden immatrikulier-
ten Studierenden. Die Hochschule ermit-
telt die Zahl der freien Studienplätze; sie
kann dabei auch mehrere Semester eines
Studienabschnitts zusam menfassen. In ei-
nem Studiengang, in dem für alle Fachse-
mester der Regelstudienzeit Zulassungs-
zahlen festgesetzt sind und in dem die
Gesamtzahl der diesen Fachsemestern
zuzuordnenden Studierenden nach Satz 1
die Summe der für diese Fachsemester
festgesetzten Zulassungszahlen erreicht
oder überschreitet, ist eine Vergabe von
Studienplätzen nach Abs. 1 ausgeschlos-
sen.

(4) Unbeschadet der Regelung nach
Abs. 3 können immatrikulierte Studieren-
de desselben Studiengangs in höheren
Fachsemestern die Studienplätze mit Zu-
stimmung der beteiligten Hoch schulen
tauschen. Die Zustimmung kann insbe-
sondere von einem gleichen Ausbildungs-
stand abhän gig gemacht werden. Eine
Vermittlung von Tauschpartnerinnen oder
Tauschpartnern durch die Hoch schule er-
folgt nicht; ein Anspruch auf Studien-
platztausch besteht nicht.

(5) Unbeschadet der Regelungen nach
Abs. 1 bis 4 sind zuzulassen:

1. Bewerberinnen und Bewerber nach § 7
Abs. 1, die sich an der Hochschule, an
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der sie vor der Unterbrechung ihres
Studiums immatrikuliert waren, für
denselben Studiengang bewerben,

2. Bewerberinnen und Bewerber, die in
ihrem Studiengang aus fachbedingten
Gründen ein vom zuständigen Fachbe-
reich, Prüfungsamt oder Prüfungsaus-
schuss für notwendig gehaltenes Stu-
dium bis zu drei Semestern an einer
anderen Hochschule in einem Mit-
gliedstaat der Euro päischen Union
durchlaufen haben und sich an der
Hochschule, an der sie vorher einge -
schrieben waren, für denselben Studi-
engang bewerben,

3. Bewerberinnen und Bewerber, die ihr
Studium für die Dauer eines fachbe-
dingten, vom zuständigen Fachbe-
reich, Prüfungsamt oder Prüfungsaus-
schuss für sinnvoll gehaltenen Aus -
landsaufenthaltes unterbrochen haben
und sich an der Hochschule, an der sie
vor der Unter brechung eingeschrieben
waren, für denselben Studiengang be-
werben.

§ 7 Abs. 2 gilt entsprechend.

(6) Sofern innerhalb der Bewerber-
gruppe nach Abs. 1 eine Auswahl erfor-
derlich wird, werden die verfügbaren Stu-
dienplätze in folgender Reihenfolge ver-
geben:

1. an Bewerberinnen und Bewerber, die
für ein niedrigeres Fachsemester in
dem Studiengang, für den sie die Zu-
lassung zu einem höheren Fachsemes-
ter beantragen, bereits an der Hoch -
schule endgültig zugelassen sind,

2. an Bewerberinnen und Bewerber, die
nach § 22 Abs. 1 der Vergabeverord-
nung Stiftung für Hochschulzulassung
in dem Studiengang an der Hochschu-
le zugelassen sind,

3. an Bewerberinnen und Bewerber, die
für denselben Studiengang an einer
deutschen Hoch schule endgültig ein-
geschrieben sind oder waren oder die
durch Studienzeiten an einer Hoch -
schule in Deutschland oder einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen
Union anrechen bare Leistungen für
diesen Studiengang aufgrund einer
Anrechnungsbescheinigung der dafür
zuständigen Stelle nachweisen, in der
nachstehenden Rangfolge:

a) amtlich festgestellte Eigenschaft als
schwerbehinderter Mensch nach
dem Neunten Buch Sozialgesetz-
buch  – Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen – vom
19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046,
1047), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24. März 2011 (BGBl. I 
S. 453),

b) Hauptwohnung mit dem Ehegatten
oder der Ehegattin, der Lebenspart-
nerin oder dem Lebenspartner oder
den Kindern in den dem Studienort
zugeordneten Kreisen und kreis-
freien Städten,

c) Anerkennung besonderer sozialer,
insbesondere familiärer und wirt-
schaftlicher Gründe, die für einen
Studienortwechsel sprechen,

d) ohne besondere Gründe,

4. an sonstige Bewerberinnen und Be-
werber.

Die Zuordnung der Kreise und kreisfreien
Städte nach Satz 1 Nr. 3 Buchst. b ergibt
sich aus der An lage 4.

(7) Für die Vergabe von Studienplät-
zen in höheren Fachsemestern gilt § 6
Abs. 2 und 4 ent sprechend. Im Übrigen
entscheidet bei Ranggleichheit das Los.

§ 17

Besondere Bestimmungen für die 
Vergabe von Studienplätzen an 

hervorragend wissenschaft lich oder
künstlerisch begabte Bewerberinnen 

und Bewerber ohne 
Hochschulzugangsberech tigung

Sofern in Studiengängen gesonderte
Zulassungszahlen für Bewerberinnen und
Bewerber festgesetzt sind, die nach § 54
Abs. 4 Satz 3 des Hessischen Hochschul-
gesetzes hervorragend wis senschaftlich
oder künstlerisch begabt sind und keine
Hochschulzugangsberechtigung besitzen,
wer den die Studienplätze an diese Be-
werberinnen und Bewerber durch Losent-
scheid vergeben, wenn die Zahl der Be-
werbungen die festgesetzte Zulassungs-
zahl übersteigt. Verfügbar gebliebene
Studien plätze werden der Quote nach § 5
Abs. 3 Nr. 2 hinzugerechnet.

§ 18

Besondere Bestimmungen für die 
Vergabe von Studienplätzen in 

Studiengängen, die einen 
Hochschulabschluss voraussetzen

(1) Sofern in Studiengängen, die einen
Hochschulabschluss voraussetzen und ei-
nen weiteren berufsqualifizierenden Ab-
schluss vermitteln, Zulassungszahlen fest-
gesetzt sind, erfolgt die Vergabe der Stu-
dienplätze nach Maßgabe der Quoten des
§ 5 Abs. 3; § 14 gilt entsprechend. Die
Rangfolge der Bewerberinnen und Be-
werber in der Quote nach § 5 Abs. 3 Nr. 1
wird durch die seit der Ab schlussprüfung
des vorausgesetzten Hochschulstudiums
verstrichenen Halbjahre bestimmt. Es
zählen nur volle Halbjahre vom Zeitpunkt
des Bestehens der Abschlussprüfung
nach Satz 2 bis zum Beginn des Semes-
ters, für das die Zulassung beantragt
wird. Die Auswahl der Bewerberinnen
und Bewerber in der Quote nach § 5 
Abs. 3 Nr. 2 erfolgt nach den Kriterien des
§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6. Bei der Aus-
wahlentscheidung der Hochschule muss
dem Grad der Qualifikation in jedem Ein-
zelfall ein maß geblicher Einfluss gegeben
werden. Der Grad der Qualifikation nach
§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 wird durch die im
Abschlusszeugnis des vorausgesetzten
Studiums ausgewiesene Qualifikation
(Durch schnittsnote) bestimmt; daneben ist

Anlage 4
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mindestens ein weiteres Auswahlkriteri-
um nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 6 zu-
grunde zu legen. Die Durchschnittsnote
muss auf eine Stelle nach dem Komma
be stimmt und auf dem Abschlusszeugnis
oder einer besonderen Bescheinigung der
Hochschule ausge wiesen sein.

(2) Die Hochschule kann durch Sat-
zung bei der Vergabe der Studienplätze
nach Abs. 1 von den Bestimmungen des 
§ 5 Abs. 3 und bei der Auswahl der Be-
werberinnen und Bewerber von den Re-
gelungen des § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 6
abweichen.

(3) Liegt im Rahmen von konsekutiven
Studiengängen das Zeugnis über die ent-
sprechende Zugangsberechtigung (Ba-
chelorabschluss) für den gewählten Mas-
terstudiengang bis zum Ende der Bewer-
bungsfristen nach § 3 Abs. 1 noch nicht
vor, kann der Zulassungsantrag auf eine
besondere Bescheinigung gestützt wer-
den. Die besondere Bescheinigung muss
auf zum Erwerb des Bachelor abschlusses
erbrachten Prüfungsleistungen im Um-
fang von mindestens 80 vom Hundert der
für den Bachelorabschluss erforderlichen
Leistungspunkten (Credit Points) nach
dem European Credit Transfer and Accu-
mulation System (ECTS) beruhen, eine
Durchschnittsnote, die aufgrund dieser
Prüfungsleistungen ermittelt wird, enthal-
ten und von einer für die Notengebung
oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle
ausgestellt sein. In den Fällen nach Satz 1
werden Bewerberinnen und Bewerber mit
der in der besonderen Bescheinigung
ausgewiesenen Durchschnittsnote am
Verfahren beteiligt.

(4) Eine Zulassung auf Grundlage ei-
ner besonderen Bescheinigung nach Abs. 3
ist unter dem Vorbehalt auszusprechen,
dass die Zugangsberechtigung (Bachelor-
zeugnis) innerhalb einer von der Hoch-
schule festgesetzten Frist nachgewiesen
wird. Wird der Nachweis nicht fristge-
recht erbracht, erlischt die Zulassung und
die Immatrikulation ist zurückzunehmen.

§ 19
Benachrichtigung der Bewerberinnen

und Bewerber, Bescheide
(1) Die Hochschule gibt den Bewerbe-

rinnen und Bewerbern die Entscheidung
über ihre An träge unverzüglich bekannt.

(2) Im Zulassungsbescheid bestimmt
die Hochschule einen Termin, bis zu dem
sich die oder der Zugelassene bei der
Hochschule zu immatrikulieren hat. Im-
matrikuliert sich die oder der Zugelas sene
bis zu diesem Termin nicht oder lehnt die
Hochschule eine Immatrikulation der
oder des Zuge lassenen ab, weil Versa-
gungsgründe nach § 57 des Hessischen
Hochschulgesetzes vorliegen, wird der
Zulassungsbescheid unwirksam. Auf die-
se Rechtsfolge ist in dem Bescheid hinzu-
weisen.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die
am Vergabeverfahren nach Maßgabe die-
ser Verord nung beteiligt, aber nicht zuge-
lassen worden sind, erhalten von der

Hochschule einen schriftlichen Ableh-
nungsbescheid, der über den Grund der
Ablehnung Auskunft gibt. Ablehnungs-
bescheide sind mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen. § 22 Abs. 2 Satz 2
bleibt unberührt.

§ 20

Nachrückverfahren

Die nach Ablauf der Frist nach § 19
Abs. 2 noch verfügbaren Studienplätze
werden in Nach rückverfahren an bis da-
hin nicht zugelassene Studienbewerbe-
rinnen und Studienbewerber entspre -
chend ihrer Rangfolge im Rahmen der
Quoten nach § 5 Abs. 3 oder ihrer Reihen-
folge nach § 16 Abs. 6 vergeben. In Nach-
rückverfahren gelten § 5 Abs. 4 sowie § 6
Abs. 1 entsprechend.

§ 21

Abschluss des Vergabeverfahrens

Das Vergabeverfahren ist abgeschlos-
sen, wenn

1. die Bewerberlisten erschöpft sind,

2. alle verfügbaren Studienplätze durch
Immatrikulationen besetzt sind oder

3. die Präsidentin oder der Präsident der
Hochschule das Vergabeverfahren im
Hinblick auf die Anzahl der noch ver-
fügbaren Studienplätze oder den Be-
ginn der Vorlesungszeiten für abge -
schlossen erklärt hat.

§ 22

Restvergabeverfahren

(1) Sind nach Abschluss des Vergabe-
verfahrens in einem Studiengang noch
Studienplätze verfügbar oder werden Stu-
dienplätze wieder verfügbar, werden die-
se von der Hochschule durch das Los an
Bewerberinnen und Bewerber vergeben,
die bei der Hochschule die Zulassung be-
antragt ha ben. Die Hochschule bestimmt
Form und Frist der Antragstellung und
gibt sie in geeigneter Weise bekannt.

(2) Im Losverfahren nach Abs. 1 zuge-
lassene Bewerberinnen und Bewerber er-
halten unver züglich einen Zulassungsbe-
scheid. Bewerberinnen und Bewerber, die
nicht ausgelost worden sind, erhalten kei-
nen Ablehnungsbescheid.

§ 23

Bewerbungsfristen für Anträge auf 
Zulassung außerhalb festgesetzter 

Zulassungszahlen

Soweit ein Anspruch auf Zulassung
außerhalb des Zulassungsverfahrens und
der festgesetz ten Zulassungszahlen gel-
tend gemacht wird, muss ein Aufnahme-
antrag bei der Hochschule 

1. für ein Wintersemester bis zum 1. Sep-
tember,

2. für ein Sommersemester bis zum 
1. März,

eingegangen sein (Ausschlussfristen).
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§ 24

Aufhebung bisherigen 
Rechts, Inkrafttreten

(1) Die Vergabeverordnung Hessen
vom 3. Juli 2008 (GVBl. I S. 772)1), geän-

dert durch Gesetz vom 26. März 2010
(GVBl. I S. 114), wird aufgehoben.

(2) Diese Verordnung tritt am Tage
nach der Verkündung in Kraft. Abwei-
chend von Satz 1 tritt § 9 Abs. 5 Satz 2 am
1. Oktober 2011 in Kraft.

Wiesbaden, den 22. Juni 2011

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

K ü h n e - H ö r m a n n

1) Hebt auf GVBl. II 70-253
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(1) Für die Bewerbung um einen Studi-
enplatz in zulassungsbeschränkten Studi-
engängen, in denen die Vergabe von Stu-
dienplätzen in einem Verfahren nach § 1
Abs. 4 erfolgt, müssen sich die Bewerbe-
rinnen und Bewerber über das Webportal
der Stiftung in elektronischer Form regis-
trieren. Die Bewerberin oder der Bewer-
ber erhält dabei ein Benutzerkonto sowie
weitere Ordnungsmerkmale, insbesonde-
re eine Identifikations- sowie eine Au-
thentifizierungsnummer, die zur Identifi-
zierung im weiteren Verfahrensablauf
verwendet werden. Für jede Bewerberin
und jeden Bewerber ist nur eine Regis-
trierung zulässig. Über das Webportal der
Stiftung erfolgen im Dialogorientierten
Serviceverfah ren in elektronischer Form
auch Statusmitteilungen, Zulassungsan-
gebote der Hochschule sowie Erklä -
rungen von Bewerberinnen und Bewer-
bern, soweit nachfolgend nichts anderes
bestimmt ist. Bei der elektronischen Über-
mittlung haben Hochschulen und Stiftung
unter Anwendung von Verschlüsse -
lungsmaßnahmen dem jeweiligen Stand
der Technik entsprechende Maßnahmen
zu treffen, die die Vertraulichkeit und Un-
versehrtheit der Daten gewährleisten. Be-
werberinnen und Bewerbern, die glaub-
haft machen, dass ihnen die elektronische
Antragstellung nicht möglich ist, werden
im Verfahren durch die Hochschulen und
Stiftung unterstützt.

(2) Der Zulassungsantrag für Studien-
gänge, in denen die Vergabe von Studi-
enplätzen in ei nem Verfahren nach § 1
Abs. 4 erfolgt, ist bei der jeweiligen
Hochschule in elektronischer Form zu
stellen und wird in automatisierten Ver-
fahren weiterverarbeitet; die Hochschule
unterrichtet die Be werberinnen und Be-
werber über Art und Umfang der bei ihr
im Übrigen für ein Sommersemester bis
zum 15. Januar, für ein Wintersemester
bis zum 15. Juli (Ausschlussfristen)
schriftlich vorzulegenden Unterlagen
oder Nachweise sowie gegebenenfalls
bestehende Nachfristen.

(3) Der Zulassungsantrag enthält die
Wahl eines Studiengangs und einer
Hochschule, wobei ein Studiengang aus
einem oder mehreren Studienfächern be-
stehen kann. Am Verfahren nach § 1 
Abs. 4 wird eine Bewerberin oder ein Be-
werber mit insgesamt bis zu zwölf Zulas-
sungsanträgen betei ligt; § 3 Abs. 2 bleibt
unberührt. Bewerberinnen und Bewerber
können innerhalb der Fristen nach § 3
Abs. 2 auch einen bereits gestellten Zu-
lassungsantrag zurücknehmen und ihn
durch einen weiteren Zulassungsantrag
ersetzen. Stellt eine Bewerberin oder ein
Bewerber mehrere Zulassungsanträge,
kann die Bewerberin oder der Bewerber
im Webportal der Stiftung für bis zu zwölf
Zulassungsanträge eine Rangfolge bilden
(Prioritätensetzung). Erfolgte Prioritäten-

setzungen können von Bewerberin nen
und Bewerbern bis zum 18. Februar für
ein Sommersemester oder bis zum 18. Au-
gust für ein Wintersemester über das
Webportal der Stiftung verändert werden
(Ausschlussfristen). Erfolgt durch eine Be-
werberin oder einen Bewerber keine Prio-
ritätensetzung, wird diese in automatisier-
ter Form nach der zeitlichen Reihenfolge
der elektronischen Zulassungsanträge
vorgenommen; dem zuerst abgegebenen
Antrag wird dabei die höchste Priorität
gegeben.

(4) Nach Erstellung der Ranglisten (§ 6
Abs. 3) erfolgt die Vergabe der Studien-
plätze in zwei Koordinierungsphasen und
einzelnen Zulassungsschritten. In der ers-
ten Koordinierungsphase, die den Zeit-
raum vom 16. Januar bis 15. Februar für
ein Sommersemester und vom 16. Juli bis
zum 15. August für ein Wintersemester
umfasst, können von Bewerberinnen und
Bewerbern über das Web portal der Stif-
tung erfolgte Zulassungsangebote der
Hochschulen jeweils für ein Sommerse-
mester bis zum 18. Februar und für ein
Wintersemester bis zum 18. August ange-
nommen werden (Ausschluss fristen). Wer
ein Zulassungsangebot annimmt, erhält
einen schriftlichen Zulassungsbescheid
und wird am weiteren Verfahren nicht
mehr beteiligt; Ablehnungsbescheide für
weiter gestellte Zulassungsan träge wer-
den nicht erteilt. Auf diese Rechtsfolge ist
mit dem Zulassungsbescheid hinzuwei-
sen. In der ersten Koordinierungsphase
freiwerdende Studienplätze werden nach
den Ranglisten aufrückenden Bewerbe-
rinnen und Bewerbern angeboten.

(5) Im Rahmen der zweiten Koordinie-
rungsphase werden in drei Zulassungs-
schritten die je weiligen Ranglisten der
Hochschulen abgeglichen und für die Be-
werberinnen und Bewerber ihrer oder sei-
ner nach Abs. 3 festgelegten Prioritäten-
folge Zulassungsmöglichkeiten ermittelt.
Unter mehreren Zulassungsmöglichkeiten
bleibt während der Zulassungsschritte
der zweiten Koordinierungsphase nur
diejenige mit der jeweils höchsten nach-
rangigen Prioritätensetzung als Zulas-
sungsangebot bestehen; Zulassungsange-
bote nachrangiger Prioritätensetzung
werden gegenstandslos. Ablehnungsbe-
scheide werden für diese Zulassungsan-
träge nicht erteilt.

(6) Der erste Zulassungsschritt der
zweiten Koordinierungsphase umfasst
den Zeitraum vom 17. bis 21. Februar für
ein Sommersemester und vom 19. bis 
21. August für ein Wintersemester. Be -
steht für eine Bewerberin oder einen Be-
werber im ersten Zulassungsschritt eine
Zulassungsmöglich keit für den Studien-
gang und die Hochschule ihrer oder sei-
ner erstrangigen Prioritätensetzung, wird
ein schriftlicher Zulassungsbescheid er-

Anlage 1

Dialogorientiertes Serviceverfahren der Stiftung für Hochschulzulassung
(zu § 1 Abs. 4)



Nr. 14 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 14. Juli 2011 341

teilt; die Bewerberin oder der Bewerber
wird am weiteren Ver fahren nicht mehr
beteiligt. Erhält eine Bewerberin oder ein
Bewerber im Rahmen ihrer oder seiner
Prioritätensetzung nur ein nachrangigeres
Zulassungsangebot, so kann sie oder er
dieses Angebot für ein Sommersemester
bis zum 21. Februar und für ein Winterse-
mester bis zum 21. August über das Web-
portal der Stiftung annehmen (Aus-
schlussfristen). Wer ein Zulassungsange-
bot annimmt, erhält einen schriftlichen
Zulassungsbescheid und wird am weite-
ren Verfahren nicht mehr beteiligt;
Ableh nungsbescheide für weitere Zulas-
sungsanträge werden nicht erteilt. Auf
diese Rechtsfolge ist im Zu -
lassungsangebot hinzuweisen. Nimmt ei-
ne Bewerberin oder ein Bewerber ein Zu-
lassungsangebot im ersten Zulassungs-
schritt nicht an, bleibt es für die Bewerbe-
rin oder den Bewerber in den darauf fol -
genden Zulassungsschritten weiterhin be-
stehen, sofern ihr oder ihm in diesen kein
Zulassungsange bot höherer Prioritäten-
setzung unterbreitet werden kann. Abs. 5
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(7) Der zweite Zulassungsschritt um-
fasst den Zeitraum vom 22. bis 24. Febru-
ar für ein Som mersemester und vom 
22. bis 24. August für ein Wintersemester.
Kann einer Bewerberin oder einem Be-
werber im zweiten Zulassungsschritt ein
Zulassungsangebot für den Studiengang
und die Hoch schule ihrer oder seiner erst-
rangigen Prioritätensetzung gemacht
werden oder nimmt sie oder er das für sie
oder ihn weiterbestehende Zulassungsan-
gebot des ersten Zulassungsschritts oder
ein neues Zulassungsangebot an, wird ein
schriftlicher Zulassungsbescheid erteilt;
die Bewerberin oder der Be werber wird
am weiteren Verfahren nicht mehr betei-
ligt. Besteht ein Zulassungsangebot wei-
ter oder erhält eine Bewerberin oder ein
Bewerber im zweiten Zulassungsschritt
ein Zulassungsangebot höher rangiger
Prioritätensetzung, so kann sie oder er
dieses Angebot für das Sommersemester
bis zum 24. Februar und für das Winterse-
mester bis zum 24. August über das Web-
portal der Stiftung annehmen (Aus-
schlussfristen). Ein von der Bewerberin
oder dem Bewerber im zweiten Zulas-
sungsschritt nicht angenommenes Zulas-
sungsangebot bleibt für sie oder ihn im
darauf folgenden dritten Zulassungs -
schritt weiterhin bestehen, sofern ihr oder
ihm in diesem kein Zulassungsangebot
höherer Prioritäten setzung unterbreitet
werden kann. Abs. 5 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend.

(8) Der dritte Zulassungsschritt umfasst
den Zeitraum vom 25. bis 27. Februar für
ein Som mersemester und vom 25. bis 
27. August für ein Wintersemester. Be-
werberinnen und Bewerber, für die im
dritten Zulassungsschritt erstmals eine
Zulassungsmöglichkeit ermittelt werden
kann oder für die ein Zulassungsangebot
aus vorherigen Zulassungsschritten wei-
terbesteht, erhalten einen schriftli chen
Zulassungsbescheid für den nach Abs. 3
jeweils höchstrangig priorisierten Zulas-

sungsantrag. Für noch bestehende, hö-
herrangiger priorisierte Zulassungsanträ-
ge werden Ablehnungsbescheide erteilt.

(9) Bewerberinnen und Bewerber, de-
nen kein Zulassungsangebot unterbreitet
werden konnte, erhalten für jeden Antrag
einen schriftlichen Ablehnungsbescheid.

(10) Bewerberinnen und Bewerber
können Zulassungsangebote oder Zulas-
sungen wegen ei nes Dienstes nach § 7
Abs. 1 über das Webportal der Stiftung
zurückstellen lassen. Es wird ein schriftli-
cher Rückstellungsbescheid erteilt, auf
den eine Bewerbung nach § 7 gestützt
werden kann; das Zulassungsangebot
oder ein bereits erteilter Zulassungsbe-
scheid gilt damit für das laufende Ver -
gabeverfahren als zurückgenommen.
Durch Rücknahme freiwerdende Studien-
plätze werden nach dem jeweiligen Stand
des Vergabeverfahrens entsprechend der
Ranglisten (§ 6 Abs. 3) erneut verge ben.

(11) Sofern nach Abschluss des Verfah-
rens in einem Studiengang noch Studien-
plätze ver füg bar sind oder wieder verfüg-
bar werden, können diese in einer Clea-
ringphase durch das Los an Be -
werberinnen und Bewerber vergeben
werden, die über das Webportal der Stif-
tung die Zulassung für ein Sommersemes-
ter bis zum 6. März und bis zum 3. Sep-
tember für ein Wintersemester (Aus -
schlussfristen) beantragt haben. Hinsicht-
lich der Anzahl der Anträge und ihrer
Rangfolgebildung gilt Abs. 2 entspre-
chend. Sind nach Abschluss des Clearing-
verfahrens in einem Studiengang noch
freie Studienplätze verfügbar oder wer-
den Studienplätze wieder verfügbar, wer-
den diese von der Hoch schule nach den
Regelungen des § 22 vergeben.



342 Nr. 14 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 14. Juli 2011

(1) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen auf der Grundlage der

1. „Vereinbarung über die gegenseitige
Anerkennung von Zeugnissen der all-
gemeinen Hochschul reife, die an
Gymnasien mit neugestalteter Ober-
stufe erworben wurden” nach Be-
schluss der Kul tusministerkonferenz
vom 7. Mai 1971 in der Fassung vom 
8. November 1972 (Beschluss-Samm-
lung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 191.1),

2. „Vereinbarung zur Gestaltung der
gymnasialen Oberstufe in der Sekun-
darstufe II” nach Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in
der Fassung vom 24. Oktober 2008
(Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonfe renz Nr. 176),

3. „Vereinbarung über die Abiturprüfung
für Nichtschülerinnen und Nichtschü-
ler entsprechend der Gestaltung der
gymnasialen Oberstufe in der Sekun-
darstufe II” nach Beschluss der Kultus-
minis terkonferenz vom 13. September
1974 in der Fassung vom 24. Oktober
2008 (Beschluss-Samm lung der Kultus-
ministerkonferenz Nr. 192.2),

4. „Vereinbarung über die Durchführung
der Abiturprüfung für Schülerinnen
und Schüler an Waldorf schulen” nach
Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 21. Februar 1980 in der Fassung
vom 24. Oktober 2008 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 485.2),

5. „Vereinbarung zur Gestaltung der
Abendgymnasien" nach Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 21. Juni
1979 in der Fassung vom 24. Oktober
2008 (Beschluss-Sammlung der Kultus-
minis terkonferenz Nr. 240.2),

6. „Vereinbarung zur Gestaltung der Kol-
legs” nach Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 21. Juni 1979 in der
Fassung vom 24. Oktober 2008 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusminister-
konfe renz Nr. 248.1),

die eine auf eine Stelle nach dem Komma
bestimmte Durchschnittsnote enthalten,
wird diese von der Hochschule bei der
Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt.
Enthält die Hochschulzugangsberechti -
gung keine Durchschnittsnote nach 
Satz 1, aber eine Punktzahl der Gesamt-
qualifikation, wird von der Hochschule
nach Anlage 2 der „Vereinbarung über
die Abiturprüfung der gymnasialen Ober-
stufe in der Sekundarstufe II” nach Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom
13. Dezember 1973 in der Fassung vom
24. Oktober 2008 (Beschluss-Sammlung
der Kultusministerkonferenz Nr. 192) die
Durchschnittsnote aus der Punktzahl der
Gesamtqualifikation errechnet. Die
Durchschnittsnote wird auf eine Stelle

nach dem Komma errechnet; es wird
nicht gerundet.

(2) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen auf der Grundlage der „Vereinba-
rung über die gegenseitige Anerkennung
der an Gymnasien erworbenen Zeugnisse
der allgemeinen Hochschulreife” nach
Be schluss der Kultusministerkonferenz
vom 20. März 1969 – in der Fassung vom
20. Juni 1972 – und vom 13. Dezember
1973 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 191) wird die allge -
meine Durchschnittsnote aus dem arith-
metischen Mittel der Noten der Hoch-
schulzugangsberechti gung einschließlich
der Noten für die im 11. und 12. Schuljahr
abgeschlossenen Fächer wie folgt ge -
bildet:

1. Weist die Hochschulzugangsberechti-
gung eine Note für das Fach Gemein-
schaftskunde aus, wer den die Noten
für die Fächer Geschichte, Erdkunde,
Sozialkunde und Philosophie sowie für
sons tige Fächer, die in der Hochschul-
zugangsberechtigung als zu dem Fach
Gemeinschaftskunde ge hörig ausge-
wiesen sind, nicht gewertet;

2. weist die Hochschulzugangsberechti-
gung keine Note für das Fach Gemein-
schaftskunde aus, ist diese aus dem
arithmetischen Mittel der Noten für
die Fächer Geschichte, Erdkunde, So-
zialkunde und Philosophie oder für die
Fächer, die in der Hochschulzugangs-
berechtigung als zu dem Fach Ge-
meinschaftskunde gehörig ausgewie-
sen sind, zu bilden;

3. ist in der Hochschulzugangsberechti-
gung eine Note für das Fach Geschich-
te mit Gemeinschafts kunde ausgewie-
sen, gilt diese Note als Note für das
Fach Geschichte und als Note für das
Fach Sozialkunde;

4. bei der Bildung der Note für das Fach
Gemeinschaftskunde wird gerundet;

5. ist in der Hochschulzugangsberechti-
gung neben den Noten für die Fächer
Biologie, Chemie und Physik eine Ge-
samtnote für den naturwissenschaftli-
chen Bereich ausgewiesen, bleibt die-
se bei der Errechnung der Durch-
schnittsnote außer Betracht;

6. Noten für die Fächer Religionslehre,
Ethik, Kunsterziehung, Musik und
Sport bleiben außer Be tracht, es sei
denn, dass die Zulassung zu einem
entsprechenden Studiengang bean-
tragt wird;

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung,
Musik und Sport werden gewertet, so-
weit sie Kernpflichtfä cher waren;

8. Noten für zusätzliche Unterrichtsver-
anstaltungen und für Arbeitsgemein-
schaften bleiben unberücksichtigt;

Anlage 2

Ermittlung der Durchschnittsnote
(zu § 10 Abs. 1 Satz 2)
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9. die Durchschnittsnote wird auf eine
Stelle nach dem Komma errechnet; es
wird nicht gerundet.

Die allgemeine Durchschnittsnote wird
von der Schule, die besonderen Durch-
schnittsnoten für be stimmte Studiengän-
ge nach Satz 1 Nr. 6 werden auf Antrag
von der Schule in der Hochschulzu -
gangsberechtigung oder einer besonde-
ren Bescheinigung ausgewiesen. Für
Hochschulzugangsbe rechtigungen, die
vor dem 1. April 1975 erworben wurden,
ermittelt die Hochschule die Durch -
schnitts noten, soweit sie nicht von der
Schule ausgewiesen sind.

(3) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen auf der Grundlage

1. der „Vereinbarung über Abendgymna-
sien” nach Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 3. Oktober 1957 in
der Fassung vom 8. Oktober 1970 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusminister -
konferenz Nr. 240),

2. des Beschlusses der Kultusminister-
konferenz vom 8. Juli 1965 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 248) über die „Institute zur
Erlangung der Hochschulreife (‚Kol-
legs‘)”

wird die Durchschnittsnote aus dem arith-
metischen Mittel der Noten der Hoch-
schulzugangsberechti gung mit Ausnahme
der Noten für die Fächer, die in der Hoch-
schulzugangsberechtigung oder einer be-
sonderen Bescheinigung als vorzeitig ab-
geschlossen ausgewiesen sind, gebildet.
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 findet An-
wendung. Ist die Durchschnittsnote nicht
von der Schule ausgewiesen, wird sie von
der Hochschule nach Satz 1 und 2 errech-
net.

(4) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen auf der Grundlage der

1. „Vereinbarung über die befristete ge-
genseitige Anerkennung von Zeugnis-
sen der fachgebunde nen Hochschul-
reife, die an zur Zeit bestehenden
Schulen, Schulformen beziehungswei-
se -typen erworben worden sind” nach
Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 25. November 1976 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 226.2) und vom 16. Februar
1978 (Be schluss-Sammlung der Kultus-
ministerkonferenz Nr. 226.2.1),

2. „Sondervereinbarung über die gegen-
seitige Anerkennung der Zeugnisse
von besonderen gymnasialen Schulfor-
men, die zu einer allgemeinen 
Hochschulreife führen“ nach Be-
schluss der Kultusministerkonferenz
vom 25. November 1976 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe -
renz Nr. 226.1),

3. „Rahmenvereinbarung über die Be-
rufsoberschule” nach Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 25. No-
vember 1976 in der Fassung vom 
1. Februar 2007 (Beschluss-Sammlung
der Kultusmi nisterkonferenz Nr. 470)

finden Abs. 1 bis 3 entsprechende An-
wendung. Dabei ist bei der Bildung der
Note für das Fach Ge meinschaftskunde
nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 eine im Zeugnis
ausgewiesene Note für das Fach Wirt -
schaftsgeographie beziehungsweise Geo-
graphie mit Wirtschaftsgeographie einzu-
beziehen.

(5) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen, die auf dem Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland nach dem Stand bis zum
3. Oktober 1990 an einer in eine Hoch-
schule übergeleiteten Bildungseinrich-
tung erworben wurden, ist eine Durch-
schnittsnote von der Hochschule in dem
Zeugnis oder einer besonde ren Beschei-
nigung auszuweisen. Die Durchschnitts-
note wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma er rechnet; es wird nicht gerundet.

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangs-
berechtigungen, die auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nach dem
Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben
wurden und eine Durchschnittsnote ent-
halten, die auf eine Stelle nach dem Kom-
ma bestimmt ist, wird diese von der
Hochschule bei der Rangplatzbestim-
mung zugrunde gelegt.

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangs-
berechtigungen, die auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nach dem
Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben
wurden und nur Einzelnoten im Rahmen
eines sechsstufigen Notensystems enthal-
ten, wird von der Hochschule eine Durch-
schnitts note unter entsprechender An-
wendung des Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und
9 aus dem arithmetischen Mittel der No-
ten gebildet; Noten für gegebenenfalls im
11. und 12. Schuljahr abgeschlossene Fä-
cher sowie Noten für zusätzliche Unter-
richtsveranstaltungen und für Arbeitsge-
meinschaften bleiben unbe rücksichtigt.

(8) Bei sonstigen Hochschulzugangs-
berechtigungen, die auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nach dem
Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben
wurden und weder eine Durch -
schnittsnote, die auf eine Stelle nach dem
Komma bestimmt ist, noch Einzelnoten im
Rahmen eines sechsstufigen Notensys-
tems enthalten, ist eine Durchschnittsnote
durch eine besondere Bescheini gung
nachzuweisen, die von der für die Abnah-
me der entsprechenden Prüfung zuständi-
gen Stelle oder von der obersten Landes-
behörde auszustellen ist, unter deren Auf-
sicht diese Prüfung durchge führt worden
ist. Bei der Bestimmung der Durch-
schnittsnote sind einzelne Prüfungsleis-
tungen, die der Hochschulzugangsbe-
rechtigung zugrunde liegen, zur Beurtei-
lung heranzuziehen. Die Durchschnitts -
note wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma bestimmt; es wird nicht gerundet.

(9) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen aus der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik, die nach dem Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom
10. Mai 1990 (Beschluss-Sammlung der
Kultusministerkonferenz Nr. 908) zur Auf-
nahme eines Studiums in der Bundesre-



344 Nr. 14 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 14. Juli 2011

publik Deutschland berechtigen, wird die
Durchschnittsnote nach dem Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 8. Juli
1987 in der Fassung vom 8. Oktober 1990
(Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 289.1) errechnet. Bei Hoch-
schulzugangsberechtigungen aus den in
Art. 3 des Einigungsvertrages genannten
Ländern, die nach dem Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 21. Februar
1992 in der Fassung vom 12. März 1993
(Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 234) und vom 25. Februar
1994 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 234.1) zur Aufnahme
eines Studiums in der Bundesrepublik
Deutschland berechtigen, wird die Durch-
schnittsnote nach dem Be schluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 21. Februar
1992 in der Fassung vom 9. Juni 1993 (Be -
schluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 235) errechnet. Die Durch-
schnittsnote wird jeweils von der für die
Ausstellung des Zeugnisses zuständigen
Stelle auf eine Stelle nach dem Komma
er rechnet; es wird nicht gerundet. Die
Hochschule legt die auf dem Zeugnis
oder in einer besonderen Bescheinigung
ausgewiesene Durchschnittsnote bei der
Rangplatzbestimmung zugrunde.

(10) Bei ausländischen Vorbildungs-
nachweisen wird die Gesamtnote, wenn
keine Bescheinigung der Zeugnisaner-
kennungsstelle eines Landes über die
Festsetzung einer Gesamtnote vorliegt,
von der Hochschule auf der Grundlage
der Vereinbarung über die Festsetzung
der Gesamtnote bei ausländi schen Hoch-
schulzugangszeugnissen vom 15. März
1991 in der Fassung vom 18. November
2004 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 285.5) berechnet.

(11) Bei Hochschulzugangsberechti-
gungen, die bis einschließlich 1986 auf-
grund einer Abschlussprü fung unter dem
Vorsitz einer oder eines Prüfungsbeauf-
tragten der Kultusministerkonferenz an
deut schen Schulen im Ausland (ausge-
nommen die Schulen mit neugestalteter
gymnasialer Oberstufe) und an Privat-
schulen im deutschsprachigen Ausland
erworben wurden, ist die Durchschnitts-
note durch eine Bescheinigung der oder
des Prüfungsbeauftragten nachzuweisen.
Dasselbe gilt weiterhin für die Zeugnisse
der deutschen Reifeprüfungen, die am Ly-
zeum Alpinum in Zuoz und am Institut
auf dem Rosenberg in St. Gallen erwor-
ben wurden. Die Durchschnittsnote wird
auf eine Stelle nach dem Komma be-
stimmt; es wird nicht gerundet. Bei Hoch-
schulzugangsberechtigungen, die ab 1987
auf grund einer Abschlussprüfung unter
dem Vorsitz einer oder eines Prüfungsbe-
auftragten der Kultusmi nisterkonferenz
an deutschen Schulen im Ausland erwor-
ben wurden, wird die auf dem Zeugnis
aus gewiesene, auf eine Stelle nach dem
Komma bestimmte Durchschnittsnote von
der Hochschule bei der Rangplatzbestim-
mung zugrunde gelegt.

(12) Bei Hochschulzugangsberechti-
gungen, die an den deutsch-französi-

schen Gymnasien ab dem Abiturtermin
1982 erworben wurden, wird der in den
Zeugnissen nach Art. 30 des Abkommens
zwi schen der Regierung der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Regierung der
Französischen Republik vom 10. Februar
1972 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 90) ausgewiesene
„all gemeine Notendurchschnitt“ bei der
Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt.
Für die Umrechnung des „allgemeinen
Notendurchschnitts“ wird der für die Eu-
ropäischen Schulen geltende Umrech-
nungs schlüssel nach Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 8. Dezember
1975 in der Fassung vom 11. Dezember
2002 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 289.2) angewendet.
Bei Absolventinnen und Absolventen der
deutsch-französischen Gymnasien in Frei-
burg und Saarbrücken werden für das
Abitur 1982 und 1983 die bis 1981 gelten-
den Richtlinien angewendet, sofern durch
die Neuregelung im Einzelfall eine Ver-
schlechterung der Durchschnittsnote ein-
tritt. Die nach diesem Ver fahren umge-
rechnete allgemeine Durchschnittsnote
wird zusätzlich zum „allgemeinen Noten-
durch schnitt“ im „Zeugnis über das Be-
stehen des deutsch-französischen Abi-
turs“ ausgewiesen und durch den Stem-
pelzusatz „Durchschnittsnote nach Staats-
vertrag über die Vergabe von Studien-
plätzen“ ge kennzeichnet.

(13) Bei Hochschulzugangsberechti-
gungen, die nach den Bestimmungen des
„International Baccalau reate Organisati-
on/Office du Baccalauréat International“
erworben wurden, wird die Durch-
schnittsnote auf der Grundlage der Ver-
einbarung über die Anerkennung des
„International Baccalaureate Diplo-
ma/Diplôme du Baccalauréat Internatio-
nal“ gemäß Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 10. März 1986 in der Fas-
sung vom 26. Juni 2009 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz
Nr. 283) berechnet.

(14) Bei Hochschulzugangsberechti-
gungen, die ausschließlich aufgrund einer
besonderen beruflichen Vorbildung er-
worben worden sind, wird der Auswahl
nach dem Grad der Qualifikation eine in
dem die Zugangsberechtigung begrün-
denden Zeugnis ausgewiesene Gesamt-
oder Durchschnittsnote zugrunde gelegt.
Ist eine Gesamt- oder Durchschnittsnote
in dem Zeugnis nicht ausgewiesen, so
wird diese von der Hochschule aus dem
arithmetischen Mittel der Einzelnoten des
Zeugnisses ermittelt. Die Durchschnitts-
note wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma bestimmt; es wird nicht gerundet.
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(1) Die Messzahl ist die Summe der
Punktzahlen, die für das Ergebnis der Ab-
schlussprüfung des Erststudiums und für
den Grad der Bedeutung der Gründe für
das Zweitstudium vergeben werden.

(2) Für das Ergebnis der Abschlussprü-
fung des Erststudiums werden folgende
Punktzahlen vergeben:

1. Noten „ausgezeichnet“
und „sehr gut“ 4 Punkte;

2. Noten „gut“  und
„voll befriedigend“ 3 Punkte;

3. Note „befriedigend“ 2 Punkte;

4. Note „ausreichend“ 1 Punkt.

Ist die Note der Abschlussprüfung des
Erststudiums nicht nachgewiesen, wird
das Ergebnis der Ab schlussprüfung mit 
1 Punkt bewertet.

(3) Nach dem Grad der Bedeutung der
Gründe für das Zweitstudium werden fol-
gende Punktzahlen vergeben:

1. „zwingende 
berufliche Gründe” 9 Punkte;
zwingende berufliche Gründe liegen
vor, wenn ein Beruf angestrebt wird,
der nur aufgrund zweier abgeschlosse-
ner Studiengänge ausgeübt werden
kann;

2. „wissenschaft- 
liche Gründe“ 7 bis 11 Punkte;
wissenschaftliche Gründe liegen vor,
wenn im Hinblick auf eine spätere Tä-
tigkeit in Wissenschaft und Forschung
auf der Grundlage der bisherigen wis-

senschaftlichen und prakti schen Tätig-
keit eine weitere wissenschaftliche
Qualifikation in einem anderen Studi-
engang angestrebt wird;

3. „besondere 
berufliche Gründe“ 7 Punkte;
besondere berufliche Gründe liegen
vor, wenn die berufliche Situation da-
durch erheblich verbes sert wird, dass
der Abschluss des Zweitstudiums das
Erststudium sinnvoll ergänzt; 

4. „sonstige  
berufliche Gründe” 4 Punkte;
sonstige berufliche Gründe liegen vor,
wenn das Zweitstudium aufgrund der
beruflichen Situation aus sonstigen
Gründen zu befürworten ist;

5. „keiner der 
vorgenannten Gründe" 1 Punkt.

Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist
die Punktzahl innerhalb des Rahmens von
7 bis 11 Punkten davon abhängig, wel-
ches Gewicht die Gründe haben, welche
Leistungen bisher erbracht worden sind
und in welchem Maß die Gründe von all-
gemeinem Interesse sind. Wird das Zweit-
studium nach einer Familienphase zum
Zwecke der Wiedereingliederung oder
des Neueinstiegs in das Berufsleben
ange strebt, kann dieser Umstand unab-
hängig von der Bewertung des Vorhabens
und seiner Zuordnung zu einer der vorge-
nannten Fallgruppen durch Gewährung
eines Zuschlags von bis zu 2 Punkten bei
der Messzahlbildung berücksichtigt wer-
den.

Anlage 3

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein Zweitstudium
(zu § 13 Abs. 2 Satz 2)

Anlage 4

Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den Studienorten
(zu § 16 Abs. 6 Satz 2)

Einem Studienort des Landes zugeord-
net sind der Kreis oder die kreisfreie Stadt
des Studienorts so wie die hieran angren-
zenden Kreise oder kreisfreien Städte des
Landes. Sofern sich in einem Kreis oder in
einer kreisfreien Stadt oder in den hieran
angrenzenden Kreisen oder kreisfreien
Städten kein Studienort des Landes befin-
det, ist dieser Kreis oder diese kreisfreie
Stadt dem nächsten Studienort des Lan-
des zugeordnet. Dies gilt entsprechend,
wenn Studiengänge nur an bestimmten
Studienorten des Landes angeboten wer-
den. Kreise und kreisfreie Städte eines
Landes sind auch dem Studienort eines
anderen Landes zugeordnet, wenn sie an

den Kreis oder die kreisfreie Stadt des
Studienorts des anderen Landes angren-
zen.

In der nachfolgenden Übersicht ist für
jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt die
Entfernung zu den Studienorten des Lan-
des als Länge der Luftlinie zwischen
Kreisstadt und Studienort in Kilometern
(km), jeweils auf 10 km gerundet, ange-
geben.

Ist ein Studienort im Kreis oder in der
kreisfreien Stadt oder in einem hieran an-
grenzenden Kreis oder einer hieran an-
grenzenden kreisfreien Stadt gelegen, ist
als Entfernung 0 angegeben.
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Kreise Studienorte

Darm- Frank- Fried- Fulda Geisen- Gießen Kas- Mar- Rüssels- Wies-
stadt furt berg heim sel burg heim baden

Kreisfreie
Städte

Darmstadt 0 20 50 100 50 80 170 100 20 40

Frankfurt 20 0 0 90 50 60 150 80 0 30

Kassel 170 150 120 80 180 100 0 80 160 160

Offenbach 20 0 30 80 60 60 140 80 30 40

Wiesbaden 40 30 40 110 0 60 140 80 0 0

Landkreise

Bergstraße 0 50 80 120 60 110 0 130 0 60

Darmstadt- 0 20 50 100 50 80 170 100 0 40
Dieburg

Fulda 100 90 70 0 140 70 90 70 110 110

Gießen 80 60 0 70 80 0 100 0 70 60

Groß-
Gerau 20 0 50 110 40 80 170 100 0 40

Hersfeld-
Rotenburg 130 120 90 0 160 80 50 70 130 130

Hochtau-
nuskreis 40 0 0 80 0 40 140 70 30 30

Kassel 170 150 120 80 180 100 0 80 160 160

Lahn-Dill-
Kreis 70 50 0 80 70 0 100 0 60 50

Limburg-
Weilburg 70 50 50 110 0 50 140 70 50 30

Main-Kin-
zig-Kreis 30 0 0 0 70 50 140 80 40 50

Main-Tau-
nus-Kreis 30 0 40 100 0 60 150 80 0 0

Marburg-
Bieden- 100 80 50 70 110 0 80 0 90 80
kopf

Odenwald-
kreis 30 50 80 110 80 110 190 130 50 70

Offenbach 0 0 30 80 60 60 140 80 0 40

Rheingau-
Taunus- 50 40 50 120 0 70 190 90 30 0
Kreis

Schwalm-
Eder- 140 120 90 50 150 70 30 0 130 130
Kreis

Vogels-
berg- 100 80 0 0 120 0 80 0 100 100
kreis

Waldeck-
Franken- 150 130 100 100 150 80 40 0 140 130
berg

Werra-
Meißner- 170 160 130 70 200 120 40 100 180 170
Kreis

Wetterau-
Kreis 50 0 0 70 70 0 120 50 40 40
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Kreise Studienorte

Darm- Frank- Fried- Fulda Geisen- Gießen Kas- Mar- Rüssels- Wies-
stadt furt berg heim sel burg heim baden

Angren-
zende
Kreise

Bayern
Land-
kreise

Bad Kis-
ingen – – – 0 – – – – – –

Rhön-Grab-
feld – – – 0 – – – – – –

Nieder-
sachsen 
Landkreis

Göttingen – – – – – – 0 – – –

Nordrhein-
Westfalen
Kreis

Siegen-
Wittgen- – – – – – – – 0 – –
stein

Rheinland-
Pfalz
Kreisfreie
Städte

Mainz – – – – 0 – – – 0 0

Worms – – – – – – – – 0 –

Rheinland-
Pfalz
Landkreise

Alzey-
Worms – – – – – – – – 0 –

Mainz-
Bingen – – – – 0 – – – 0 0

Rhein-
Lahn-Kreis – – – – 0 – – – – –

Thüringen
Landkreise

Schmal-
kalden- – – – 0 – – – – – –
Meiningen

Wartburg-
kreis – – – 0 – – – – – –
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*) GVBl. II 70-268

Verordnung 
über die Festsetzung von Zulassungszahlen an den Hochschulen 

des Landes Hessen im Wintersemester 2011/2012 
(Zulassungszahlenverordnung 2011/2012)*)

Vom 29. Juni 2011

Aufgrund des § 3 Abs. 1 Satz 1 des Ge-
setzes zum Staatsvertrag über die Errich-
tung einer gemeinsamen Einrichtung für
Hochschulzulassung vom 15. Dezember
2009 (GVBl. I S. 705) verordnet die Minis-
terin für Wissenschaft und Kunst:

§ 1

In den nachfolgend aufgeführten Stu-
diengängen werden zur Aufnahme von
Studienanfängerinnen und Studienanfän-
gern in das erste Fachsemester sowie zur
Aufnahme von Studierenden in höhere
Fach semester an den Hochschulen des
Landes Hessen zum Wintersemester
2011/2012 folgende Zulassungszahlen
festgesetzt:

A. Studiengänge mit Abschluss Bachelor, Diplom oder Staatsexamen 
(ohne Lehrämter)

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Hochschule Darmstadt

Allgemeiner Maschinenbau 109 55

Architektur 132 0 95 0 95 0

Betriebswirtschaftslehre 104 104 60 60 60 60

Biotechnologie 77 0 50 0 50 0

Chemische Technologie 78 0

Energiewirtschaft 71 0

Informationsrecht 44 0 30 0 30 0

Information Science and Engineering 105 0 65 0 65 0

Innenarchitektur 69 0 45 0 45 0

Mechatronik 60 0 45 0 45 0

Online-Journalismus 55 0 35 0 35 0

Soziale Arbeit 187 0 135 0 135 0

Wirtschaftsingenieurwesen 60 0

Wissenschaftsjournalismus 20 0 15 0 15 0

2. Fachhochschule Frankfurt am Main

Allgemeine Pflege 61 0

Architektur 85 71 71 71

Bauingenieurwesen 85 35 65 35

Betriebswirtschaft 80 80 80 80 80 80

Betriebswirtschaft 
(deutscher und französischer Abschluss) 9 0

Bioverfahrenstechnik 90

Business Information Systems –
Wirtschaftsinformatik (international) 87
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Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien 36

Geoinformation und Kommunaltechnik 100 0 74 0

International Business Administration 42

International Finance 52

Maschinenbau 95

Public Management 26

Service Engineering 36

Soziale Arbeit 245 220

Wirtschaftsingenieurwesen 
(Onlinestudiengang) 27

Wirtschaftsrecht 45 45 45 45 45 45 45

3. Hochschule Fulda

Angewandte Informatik 75

Digitale Medien 45 0 30

Frühkindliche inklusive Bildung
(Onlinestudiengang) 30

Gesundheitsförderung 56

Gesundheitsmanagement 56

Internationale Betriebswirtschaftslehre 115 75

Lebensmitteltechnologie 85

Logistikmanagement (duales Studium) 25

Oecotrophologie 100 0 94

Oecotrophologie: Verpflegungs- und 
Versorgungsmanagement 30

Pflege 55

Pflegemanagement 30

Physiotherapie 25

Soziale Arbeit (Onlinestudiengang) 0

Soziale Arbeit (Präsenzstudiengang) 160

Soziale Sicherung, Inclusion, 
Verwaltung (berufsbegleitend) 15

Soziale Sicherung, Inclusion, 
Verwaltung (duales Studium) 15

Sozialrecht 45 0 45 0 45 0 45

Sozialwissenschaften
mit dem Schwerpunkt Interkulturelle 
Beziehungen 60 0 90 0 90 0

Wirtschaftsinformatik 80

4. Justus-Liebig-Universität Gießen

Außerschulische Bildung 145 0 130 0

Berufliche und Betriebliche Bildung
(Fachrichtungen Elektrotechnik und 
Metalltechnik) 30 0

Berufliche und Betriebliche Bildung 
(landwirtschaftliche, hauswirtschaftliche 
und nahrungsgewerbliche 
Fachrichtungen) 30 0

Betriebswirtschaftslehre 410 0 370 0

Bewegung und Gesundheit 115 0 85
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Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bildung und Förderung in der Kindheit 90 0 55

Biologie 145 0 130 0

Chemie 80 0

Ernährungswissenschaften 100 0 80 0

Lebensmittelchemie 32 0 30 0

Materialwissenschaften 30 0

Medizin 173 166 166 166 146 139 139 139 139

Ökotrophologie 135 0 120 0

Psychologie 135 0 115 0

Social Sciences 130 0 100 0

Tiermedizin 210 0 200 0 182 0 182 0 182 0

Umweltmanagement 115 0 80 0

Volkswirtschaftslehre      60 0

Zahnmedizin 36 29 29 29 29 29 29 29 29 29

5. Technische Hochschule Mittelhessen

Architektur 40 40 40 40 40 40

Bauingenieurwesen 120

Betriebswirtschaft 160 105 120 75 120 75

Biomedizinische Technik 70 0 45

Biotechnologie/Biopharmazeutische 
Technologie 80 0 130

Enegiesystemtechnik 70 30 15

Facility Management 65 0 40 0 40 0

KrankenhausTechnikManagement 70 0 20

Logistik 85 0 80 0 80 0

Maschinenbau (Studienort Friedberg) 90 75 65

Maschinenbau (Studienort Gießen) 130 50 30

Mechatronik 50 35 20

Medieninformatik 70 0 50 0 50 0

Umwelt-, Hygiene- und 
Sicherheitstechnik 70 0 55

Wirtschaftsinformatik 80 0 65 0 70 0

Wirtschaftsingenieurwesen 130 60 100 60 100 75

Wirtschaftsmathematik 90

6. Universität Kassel

Architektur                                                   136 0 120 0 120 0

Biologie                                                      70 0 70 0 60

English and American Culture and 
Business Studies             90 0 90

English and American Studies 
(Hauptfach) 50 0 50

Germanistik (Hauptfach) 150 0 120

Geschichte (Hauptfach) 75 0 75 0 75 0

Kunstwissenschaft (Hauptfach) 75 0 90 0 90

Landschaftsplanung/Landschafts-
architektur                     82 0 75

Nanostrukturwissenschaft 40 0 40 0 35 0

Philosophie (Hauptfach) 75

Politikwissenschaft (Hauptfach) 105 0 120 0 130 0



Nr. 14 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 14. Juli 2011 351

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Psychologie                                            80 0 60

Soziale Arbeit                                         300 0 300 0 345 0

Soziologie (Hauptfach) 125 0 135 0 135 0

Stadtplanung/Regionalplanung 85 0 78

Umweltingenieurwesen 80 0 80

Wirtschaftsingenieurwesen 130 0 135 0 125 0

Wirtschaftspädagogik 130 0 190 0 150

Wirtschaftsrecht                                110 0 95 0 85 0 85

Wirtschaftsromanistik/Spanisch 45 0 50

Wirtschaftswissenschaften 315 0 315 0 330 0

7. Philipps-Universität Marburg

Betriebswirtschaftslehre 145 65 135 50 120 40

Biologie                                                      140 0 140 0 121

Biomedical Science 70 0 70 0

Erziehungs- und Bildungswissenschaft 120 0 102

Kunst, Musik, Medien: Organisation 
und Vermittlung            65 0

Medienwissenschaft 80 0

Medizin 257 0 240 0 233 0 229 0 229 0

Medizin 
(nur vorklinischer Studienabschnitt) 135 0 121 0

Pharmazie 155 79 79 79 79 79 79 79

Politikwissenschaft 110 0

Psychologie 175 0 0 0 0 0 0 0

Sozialwissenschaften 180 0

Sprache und Kommunikation 90 0

Volkswirtschaftslehre 60 30 50 25 47 20

Zahnmedizin 35 32 32 32 32 32 32 32 32 32

8. Hochschule RheinMain Wiesbaden/Rüsselsheim/Geisenheim

Architektur                                                  55 35 55 35 55 35

Berufsintegrierter Studiengang 
Elektrotechnik                 30 0

Berufsintegrierter Studiengang 
Maschinenbau                   30 0

Business Administration 100 80 80 80 80 80

Business Law                                100 80 80 80 80 80 80 80

Insurance and Finance 100 80 70 70 60 60 60 60

International Business Administration 70 50 50 50 50 50 50 50

Internationales Wirtschaftsingenieur-
wesen                     65 0 60 0 60 0 60

Landschaftsarchitektur 55 0 50 0 50 0

Maschinenbau 95 45 90 45 90 45 90

Media Management 55 50 50 50 50 50

Medieninformatik 55 0 50 0 50 0

Soziale Arbeit (Onlinestudiengang) 0 35 0

Soziale Arbeit (Präsenzstudiengang) 100 50

Umwelttechnik 55 50 50
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B. Studiengänge mit Abschluss Erste Staatsprüfung für ein Lehramt

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Justus-Liebig-Universität Gießen

Arbeitslehre für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 35 0

Biologie für das Lehramt an Gymnasien 70 0 65 0

Chemie für das Lehramt an Gymnasien 40 0

Chemie für das Lehramt an Hauptschulen und 
Realschulen 30 0

Deutsch für das Lehramt an Gymnasien 155 0

Deutsch für das Lehramt an Hauptschulen und 
Realschulen                    110 0

Englisch für das Lehramt an Gymnasien 145 0

Politik und Wirtschaft für das Lehramt an 
Gymnasien 60 0

Politik und Wirtschaft für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen 20 0

Studiengang für das Lehramt an Förderschulen 140 0 140 0

Studiengang für das Lehramt an 
Grundschulen 115 0 115 0

Studiengang für das Lehramt an Grundschulen 
mit dem Unterrichtsfach „Islamischer 
Religionsunterricht“ 30 0

2. Universität Kassel

Arbeitslehre für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 60 0 65 0 76 0

Biologie für das Lehramt an Gymnasien 45 0 45 0 45

Biologie für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen                   0 45 0 35 0 40

Chemie für das Lehramt an Gymnasien 50

Chemie für das Lehramt an Haupt- und 
Realschulen 50

Deutsch für das Lehramt an Gymnasien 80 0 80 0 90 0

Deutsch für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen                    80 0 80 0 90 0

Evangelische Religion für das Lehramt 
an Gymnasien                         50 0 50

Evangelische Religion für das Lehramt 
an Hauptschulen und Realschulen      50 0 50

Geschichte für das Lehramt an Gymnasien 45 0 45 0 45 0

Geschichte für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen                 20 0 20 0 20 0

Katholische Religion für das Lehramt an 
Gymnasien 45 0 50

Katholische Religion für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen       45 0 30

Mathematik für das Lehramt an Gymnasien 75 0 75

Mathematik für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen                 75 0 75

Physik für das Lehramt an Gymnasien 50

Physik für das Lehramt an Hauptschulen und 
Realschulen 50

Philosophie für das Lehramt an Gymnasien 60 0 60

Politik und Wirtschaft für das Lehramt an 
Gymnasien 65 0 65 0 65 0
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Politik und Wirtschaft für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen     45 0 45 0 45 0

Studiengang für das Lehramt an Grundschulen 140 0 140 0 160 0 130

3. Philipps-Universität Marburg

Biologie für das Lehramt an Gymnasien 60 0

Chemie für das Lehramt an Gymnasien 50

Deutsch für das Lehramt an Gymnasien 160 0

Englisch für das Lehramt an Gymnasien 140 0

Erdkunde für das Lehramt an Gymnasien 65

Ethik für das Lehramt an Gymnasien 50

Evangelische Religion für das Lehramt 
an Gymnasien                        40

Französisch für das Lehramt an Gymnasien 35 0

Geschichte für das Lehramt an Gymnasien 100

Griechisch für das Lehramt an Gymnasien 10

Informatik für das Lehramt an Gymnasien 10

Italienisch für das Lehramt an Gymnasien 10 0

Katholische Religion für das Lehramt 
an Gymnasien                          20

Latein für das Lehramt an Gymnasien 60

Mathematik für das Lehramt an Gymnasien 95 0

Philosophie für das Lehramt an Gymnasien 20

Physik für das Lehramt an Gymnasien 25

Politik und Wirtschaft für das Lehramt 
an Gymnasien                        65 0

Spanisch für das Lehramt an Gymnasien 35 0

Sport für das Lehramt an Gymnasien 70 0

C. Studiengänge mit Abschluss Master

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4

1. Fachhochschule Frankfurt am Main

Leadership 17

Produktion und Automobiltechnik 12

Strategisches Informationsmanagement 18

Verhandeln und Gestalten von Verträgen 33

Wirtschaftsingenieurwesen 36

2. Hochschule Fulda

Food Processing 6

Intercultural Communication and European Studies 25

Internationales Management 40

Psychosoziale Beratung und Psychotherapie 26

Public Health                                                                                      25

Public Health Nutrition                                                                            25

Soziale Arbeit (Onlinestudiengang)                                                                20

Supply Chain Management                                                                            15

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4 5 6 7 8
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§ 2

(1) In den in § 1 aufgeführten Studien-
gängen werden Bewerberinnen und Be-
werber

1. in das erste Fachsemester nach Maß-
gabe der Vergabeverordnung Hessen
vom 22. Juni 2011 (GVBl. I S. 329) oder
der Vergabeverordnung Stiftung für
Hochschulzulassung vom 2. Mai 2008
(GVBl. I S. 706), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 5. Mai 2011
(GVBl. I S. 197),

2. in höhere Fachsemester nach Maßga-
be der Vergabeverordnung Hessen

zugelassen und von der Hochschule auf-
genommen.

(2) Für die nicht in § 1 an den jeweili-
gen Hochschulen des Landes Hessen ge-
nannten Studiengänge bestehen keine
Zulassungsbeschränkungen. Studienor-
ganisatorische Maßnahmen, die einen
Studienbeginn nur zu einem Winterse-
mester oder nur zu einem Sommersemes-
ter vorsehen, bleiben unberührt.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft; sie tritt mit Ab-
lauf des 31. März 2012 außer Kraft.

3. Justus-Liebig-Universität Gießen

Biomechanik – Motorik – Bewegungsanalyse 15 15

Elementar- und Integrationspädagogik                                                    50 0

Ernährungswissenschaften                                                                          50 10

Klinische Sportphysiologie                               26 0

Psychologie                                                                                        80 0

4. Philipps-Universität Marburg

Erziehungs- und Bildungswissenschaft 50 0

Medien und kulturelle Praxis: Geschichte, Ästhetik, Theorie 10 0

5. Hochschule RheinMain Wiesbaden/Rüsselsheim/Geisenheim

Media and Design Management                              30

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4

Wiesbaden, den 29. Juni 2011

F ü r  d i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

D i e  H e s s i s c h e  K u l t u s m i n i s t e r i n

H e n z l e r
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Aufgrund des § 65 Nr. 4, des § 66 
Satz 1 Nr. 1, 2, 5, 6, 9 und 10, auch in Ver-
bindung mit § 126 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 3, § 127 Abs. 1 und den §§ 128 und
129 Abs. 1 des Bundesberggesetzes vom
13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2585), und in Verbindung mit 
§ 19 Nr. 2 der Delegationsverordnung
vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 859)
verordnet die Ministerin für Umwelt,
Energie, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz:

Artikel 1 

In § 41 Abs. 3 der Elektro-Bergverord-
nung vom 17. September 2001 (GVBl. I 
S. 407), geändert durch Verordnung vom
9. August 2006 (GVBl. I S. 484), wird die
Angabe „2011“ durch „2012“ ersetzt.

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

*) Ändert GVBl. II 53-56

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Elektro-Bergverordnung*)

Vom 16. Juni 2011

Wiesbaden, den 16. Juni 2011

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  f ü r  U m w e l t ,  E n e r g i e ,  
L a n d w i r t s c h a f t  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

P u t t r i c h
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Artikel 11)

Änderung der Verordnung zur 
Regelung von Anforderungen an

wasserrechtliche Erlaubnisse nach 
der IVU-Richtlinie

Aufgrund des § 12 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 76 Abs. 1 des Hessischen Was-
sergesetzes vom 14. Dezember 2010
(GVBl. I S. 548) verordnet die Ministerin
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz:

Die Verordnung zur Regelung von An-
forderungen an die wasserrechtlichen Er-
laubnisse nach der IVU-Richtlinie vom 
4. September 2003 (GVBl. I S. 262), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 
27. Oktober 2009 (GVBl. I S. 454), wird
wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden nach dem
Wort „Erlaubnisse“ die Wörter „und
Genehmigungen für Indirekteinleitun-
gen“ eingefügt.

2. § 1 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) In Erlaubnisverfahren für Ge-
wässerbenutzungen und in Genehmi-
gungsverfahren für Indirekteinleitun-
gen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 des Hessi-
schen Wassergesetzes sind neben den
sonstigen Bestimmungen Anforderun-
gen nach den §§ 2 bis 6 zu beachten.“

3. In § 2 Satz 1 werden nach dem Wort
„Erlaubnis“ die Wörter „der Gewäs-
serbenutzung oder der Genehmigung
der Indirekteinleitung“ eingefügt.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach
dem Wort „Erlaubnis“ die Wörter
„oder Genehmigung“ angefügt.

b) In Satz 1 werden nach den Wörtern
„Die Erlaubnis“ die Wörter „der
Gewässerbenutzung oder die Ge-
nehmigung der Indirekteinleitung “
und nach den Wörtern „der Erlaub-
nis“ die Wörter „der Gewässerbe-
nutzung oder der Genehmigung
der Indirekteinleitung“ eingefügt.

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach
dem Wort „Erlaubnis“ die Wörter
„oder Genehmigung“ angefügt.

b) In Abs. 1 wird das Wort „ist “ durch
die Wörter „der Gewässerbenut-
zung oder die Genehmigung der
Indirekteinleitung sind“ ersetzt.

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „ist“
durch die Wörter „der Gewäs-

serbenutzung oder die Geneh-
migung der Indirekteinleitung
sind“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Nr. 1 werden nach
dem Wort „Erlaubnis“ die Wör-
ter „der Gewässerbenutzung
oder der Genehmigung der In-
direkteinleitung“ eingefügt.

6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden nach dem Wort
„Erlaubnissen“ die Wörter „der Ge-
wässerbenutzung oder Genehmi-
gungen der Indirekteinleitung“ ein-
gefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem
Wort „Erlaubnis“ die Wörter
„der Gewässerbenutzung oder
der Genehmigung der Indi-
rekteinleitung“ eingefügt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe 
„18. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 3180)“ durch „1. März 2011
(BGBl. I S. 282)“ und die Anga-
be „9. Dezember 2006 (BGBl. I
S. 2819)“ durch „23. Oktober
2007 (BGBl. I S. 2470)“ ersetzt.

c) In Abs. 3 Satz 2 werden nach der
Angabe „(BGBl. I S. 2816)“ ein
Komma und die Angabe „zuletzt
geändert durch Gesetz vom 11. Au-
gust 2010 (BGBl. I S. 1163),“ einge-
fügt.

Artikel 22)

Änderung der 
Indirekteinleiterverordnung

Aufgrund des § 38 Abs. 3 in Verbin-
dung mit § 76 Abs. 1 des Hessischen Was-
sergesetzes verordnet die Ministerin für
Umwelt, Energie, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz: 

Die Indirekteinleiterverordnung vom
13. Dezember 2006 (GVBl. I S. 684, 2007 I
S. 527), geändert durch Verordnung vom
29. Juli 2010 (GVBl. I S. 278), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„Anzeigepflicht“

b) In Abs. 1 werden die Wörter „eine
wasserrechtliche Erlaubnis nicht er-
forderlich“ durch die Angabe „an-
stelle einer Genehmigung nach 
§ 58 Abs. 1 Satz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2585), geändert durch
Gesetz vom 11. August 2010 

1) Ändert GVBl. II 85-59
2) Ändert GVBl. II 85-68

Verordnung 
der Ministerin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

zur Anpassung wasserrechtlicher Vorschriften

Vom 7. Juli 2011
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(BGBl. I S. 1163), eine Anzeige er-
forderlich“ ersetzt.

c) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter
„von der Erlaubnispflicht befreiten“
durch das Wort „anzeigepflichti-
gen“ ersetzt.

d) Als Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Wer eine Einleitung, die
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 anstelle einer
Genehmigung einer Anzeige be-
darf, vornimmt oder vornehmen
will, hat dies der Wasserbehörde
mittels der von der obersten Was-
serbehörde eingeführten Vordrucke
schriftlich anzuzeigen. Die Schrift-
form kann nach Maßgabe des § 3a
Abs. 2 des Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes durch die
elektronische Form ersetzt wer-
den.“

2. § 2 wird aufgehoben. 

3. In § 3 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem
Wort „Erlaubnis“ die Wörter „oder Ge-
nehmigung“ eingefügt und die Anga-
be „einer Verordnung nach § 57 Abs. 2
des Wasserhaushaltsgesetzes oder der
Abwasserverordnung in der am 
28. Februar 2010 geltenden Fassung“
durch „der Abwasserverordnung in ih-
rer jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „§ 86 Abs. 1 Nr. 12“
wird durch „§ 73 Abs. 1 Nr. 10“ er-
setzt.

b) In Nr. 1 wird die Angabe „§ 2“
durch „§ 1 Abs. 5“ ersetzt.

Artikel 33)

Änderung der 
Abwassereigenkontrollverordnung

Aufgrund des § 40 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 76 Abs. 1 des Hessischen Was-
sergesetzes verordnet die Ministerin für
Umwelt, Energie, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz:

Die Abwassereigenkontrollverordnung
vom 23. Juli 2010 (GVBl. I S. 257) wird
wie folgt geändert:

1. In § 4 Abs. 4 wird nach der Angabe
„(GVBl. I S. 684, 2007 I S. 527)“ ein
Komma und die Angabe „zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 7. Juli
2011 (GVBl. I S. 356)“ eingefügt und
werden die Wörter „von der Genehmi-
gungspflicht ausgenommen sind“
durch „anstelle einer Genehmigung
einer Anzeige bedürfen“ ersetzt.

2. In § 5 wird die Angabe „§ 43 Abs. 2“
durch „§ 37 Abs. 2 Satz 1“ ersetzt.

3. In § 12 wird die Angabe „§ 86 Abs. 1
Nr. 12“ durch „§ 73 Abs. 1 Nr. 10“ er-
setzt.

4. In Anhang 4 Nr. 3.1 wird die Angabe
„43 Abs. 1 Satz 3“ durch „§ 37 Abs. 1“
ersetzt.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

3) Ändert GVBl. II 85-71

Wiesbaden, den 7. Juli 2011

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n
f ü r  U m w e l t ,  E n e r g i e , L a n d w i r t s c h a f t

u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

P u t t r i c h
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Auf die nachstehend abgedruckte Ver-
öffentlichung im Bundesgesetzblatt 2011
Teil I S. 362 wird hingewiesen:

„Aus dem Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts vom 25. Januar 2011 
– 1 BvR 1741/09 – wird folgende Entschei-
dungsformel veröffentlicht:

1. § 3 Absatz 1 Satz 1 und 3 des Gesetzes
über die Errichtung des Universitäts-
klinikums Gießen und Marburg vom
16. Juni 2005 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Hessen Teil I
Seite 432) ist nach Maßgabe der Grün-
de mit Artikel 12 Absatz 1 des Grund-
gesetzes unvereinbar.

2. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, spä-
testens bis zum 31. Dezember 2011 
eine Neuregelung zu treffen.

Die vorstehende Entscheidungsformel hat
gemäß § 31 Absatz 2 des Bundesverfas-
sungsgerichtsgesetzes Gesetzeskraft.

Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zum Gesetz über die Errichtung 

des Universitätsklinikums Gießen und Marburg*)

Vom 28. Februar 2011

Berlin, den 28. Februar 2011

D i e  B u n d e s m i n i s t e r i n
d e r  J u s t i z  

L e u t h e u s s e r- S c h n a r r e n b e r g e r “  

*) Zu GVBl. II 351-74
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